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Auch in diesem Jahr haben sich 
wieder zahlreiche Betriebe an der 
Konjunkturumfrage der Kreis-

handwerkerschaft Bergisches Land betei-
ligt, so dass erneut ein aussagekräftiges Er-
gebnis für die Region zustande gekommen 
ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Be-
teiligung aber leider etwas gesunken. Die 
Konjunkturumfrage in diesem Jahr zeigt, 
dass das zurückliegende Jahr kein leichtes 
Jahr, aber ein überwiegend erfolgreiches 
Jahr war. Für unser regionales Handwerk 
ist das Jahr 2010 so positiv verlaufen wie 
schon in der Konjunkturumfrage 2010 
von den Betrieben vorhergesagt. 

Daher lässt sich erkennen, dass gera-
de unser Handwerk in großen Teilen von 
der anziehenden Konjunktur im letzten 
Jahr profi tieren konnte. Auch die langen 
Frost- und Schneeperioden, die erneut 
unsere Region heimgesucht haben, konn-
ten diese positive Entwicklung nicht stop-
pen. Sicherlich hatten diese Bedingungen 
gerade für einige Betriebe im Bauhaupt-
gewerbe Stillstände zur Folge, aber andere 
Betriebe waren dadurch nur gering beein-
trächtigt und konnten teilweise von den 
Witterungsbedingungen sogar profi tieren. 
Die gegenwärtige positive gesamtwirt-
schaftliche Konjunkturentwicklung, die 
sinkenden Arbeitslosenzahlen und die po-
sitiven Erwartungen der Verbraucher wer-
den diese Situation in diesem Jahr noch 
weiter stabilisieren. Die  Verbraucher sind 
aufgrund Ihrer persönlichen Situation be-
reit, weiterhin größere Investitionen zu tä-
tigen. Auch die zurzeit historisch niedri-
gen Zinsen und die Erwartung, dass sich 
dies mittelfristig wieder ändern wird, be-
stärken den momentanen Privatkonsum, 
gerade bei der Anschaffung langlebiger 
und hochpreisiger Waren. Dabei wird 
immer häufi ger nicht nur auf den Preis, 
sondern auch auf die Qualität der angebo-

tenen Waren und Dienstleistungen geach-
tet. Die Käufer sind sich wieder bewusst 
geworden, dass es langfristig günstiger ist, 
Geld in qualitativ hochwertige Produk-
te und Dienstleistungen zu investieren, 
als immer nur das „Billigste“ zu kaufen. 
Diese Wertschätzung bezieht sich dabei 
auf alle Lebensbereiche. Sowohl bei den 
Nahrungsmitteln, als auch bei der An-
schaffung von Konsumgütern und der 
Inanspruchnahme von  Dienstleistungen 
in den eigenen Vierwänden wird wieder 
häufi ger auf Qualität Wert gelegt. Und ge-
nau dort kommt unser deutsches Hand-
werk zum Zuge. Das Handwerk mit sei-
ner qualifi zierten Ausbildung und den 
vielfältigen Fortbildungsmöglichkeiten ist 
in der Lage, diesen Anspruch der Kunden 
zu erfüllen. Kein anderer Wirtschaftszweig 
wird so sehr mit Qualität in Verbindung 
ge-bracht. Nicht grundlos hat sich der 
Ausdruck: „Jemand versteht sein Hand-
werk.“, umgangssprachlich auch für gute 
Leistungen eingebürgert, die mit dem 
Handwerk direkt nichts zu tun haben. 
Daher wird aber leider auch von „hand-
werklichen Fehlern“ gesprochen, wenn 

z.B. eine Doktorarbeit nicht den erwarte-
ten Qualitätsansprüchen genügt.

Aber auch in bestehende Werte wird in-
vestiert, um diese für die Zukunft zu er-
halten. Dazu zählen natürlich immer mehr 
die Investitionen in energiesparende oder 
energieproduzierende Installationen in 
Häusern und Wohnungen. Gerade für die 
nahe Zukunft wird mit steigenden Ener-
giepreisen gerechnet. Dies wird unabhän-
gig davon, ob im Zuge der schlimmen Re-
aktorkatastrophe in Japan die heimischen 
Atomkraftwerke noch schneller durch kos-
tenintensivere Energiequellen ersetzt wer-
den, oder sich die bisherige schleichende 
Preissteigerung fortsetzt, geschehen. Un-
ter anderem die erwartete Umstellung der 
Kraftfahrzeuge auf Hy brid- oder Elektro-
motoren in den nächsten Jahren wird den 
Energiehunger und damit die Preisent-
wicklung für den Strom noch weiter ver-
stärken. Durch die Stromkosten werden 
sich die Produktionskosten in allen Wirt-
schaftsbereichen weiter verteuern und die 
Verbraucher werden weniger Geld für den 
privaten Konsum zur Verfügung haben. 
Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Ent-
wicklung keine negativen Auswirkungen 
auf die gesamtwirtschaftliche Situation in 
Deutschland haben wird. Vielleicht gelingt 
es ja, die Energiekosten durch die energie-
sparenden Maßnahmen oder die Entwick-
lung von energieeffi zienteren Systemen zu 
reduzieren. Denn andernfalls könnte der 
gerade stattfi ndende Aufschwung wieder 
jäh gebremst werden. Die überwiegen-
de Anzahl der Betriebe in unserer Region 
rechnet angesichts der vorherrschenden 
Investitionsbereitschaft der Verbraucher 
aber mit einer stabilen oder positiven Ent-
wicklung in diesem Jahr.

Dieser Erwartungshaltung schließe ich 
mich voller Zuversicht gerne an.

Konjunkturumfrage 2011
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In diesem Jahr haben sich wieder 
zahlreiche Betriebe an der Konjunktu-
rumfrage der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land beteiligt, so dass ein 
aussagekräftiges Ergebnis für die Re-
gion zustande gekommen ist. Die Kon-
junkturumfrage in diesem Jahr zeigt, 
dass für das regionale Handwerk das 
Geschäftsjahr 2010 so positiv verlaufen 
ist wie in der Konjunkturumfrage 2010 
von den Betrieben angenommen.

lung nicht stoppen. Sicherlich hatten diese 
Bedingungen für einige Betriebe im Bau-
hauptgewerbe Stillstände zur Folge, aber 
andere Betriebe waren dadurch nur ge-
ring beeinträchtigt und konnten teilwei-
se von den Witterungsbedingungen sogar 
profi tieren. Zwar war der Zuwachs in der 
Kategorie „über 20 % Umsatzsteigerung“ 
geringer als im letzten Jahr, aber die Ge-
samtzahl der Betriebe, die Umsatzsteige-
rungen festgestellt haben, ist gewachsen. 

(31 %). Besonders positiv war die Ent-
wicklung der Betriebe aus der Dachdecke-
rinnung und der Tischlerinnung im Ober-
bergischen Kreis (OBK), die zu 67 % bzw. 
zu 87 % von Umsatzsteigerungen berich-
ten konnten. Ebenfalls überwiegend po-
sitiv berichteten 60 % der Kfz- Betriebe. 
Besonders negativ war der Umsatz hinge-
gen bei den Betrieben der Metallinnung 
OBK, die zu 50 % von sinkenden Um-
sätzen sprachen. Im Vergleich zum Vor-

Konjunkturumfrage 2011

Konjunkturerwartungen insgesamt positiv
Arbeitnehmeranzahl gestiegen – mehr Überstunden – Fachkräfte werden gesucht

Umsatzentwicklung positiv – Auftragsbestände wachsen
Einkaufspreise gestiegen – Angebotspreise aber auch

Kreditsituation schwieriger geworden – mehr offene Kundenrechnungen

weiter nächste Seite »»»

Rückblick 2010
Die meisten Betriebe haben in ihrem Um-
satz zugelegt bzw. der Umsatz war im Ver-
gleich zum Vorjahr unverändert. Dabei 
muss jedoch beachtet werden, dass der 
Umsatz im Vorjahr bereits ebenfalls größ-
tenteils positiv bewertet wurde. Daher 
lässt sich erkennen, dass auch das Hand-
werk von der anziehenden Konjunktur im 
letzten Jahr profi tiert hat. Auch die langen 
Frost- und Schneeperioden, die erneut in 
diesem Jahr unsere Region heimgesucht 
haben, konnten diese positive Entwick-

jahr war jedoch auch hier eine 
Verbesserung feststellbar, da die-
ses Jahr mehr Betriebe auch von 
einer positiven Umsatzänderung 
berichten konnten. Ebenfalls ne-
gativ waren die Meldungen von 
50 % der Betriebe der Fleische-
rinnung  aus dem OBK.

 
Der deutliche Anstieg bei den 

Überstunden der Mitarbeiter 
in den Betrieben zeigt, dass im 
letzten Jahr viel Arbeit vorhan-
den war. Während in der letzten 
Konjunkturumfrage 37 % der 
Betriebe angaben, dass Über-
stunden anfi elen, so waren es in 

diesem Jahr 49 %. Erfreulich ist aber, dass 
gleichzeitig 24 % der Betriebe angaben, 
dass die Anzahl der Beschäftigten im Jahr 
2010 im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
angestiegen ist und nur 13 % der Betriebe 
von sinkenden Beschäftigungszahlen be-
richten. Die Einstellungsbereitschaft war 
besonders bei den Betrieben der Bäckerin-
nung sowohl aus der Region Rheinisch-
Bergischer Kreis / Leverkusen (GL/Lev), 
als auch aus der Region OBK mit 40 % 
und 67 % hoch. Aber auch die Tischler 
und die Friseure aus dem OBK waren zu 

Insgesamt haben 45 % der Betriebe 2010 
einen gegenüber dem Vorjahr (38 %) ge-
steigerten Umsatz. In weiten Teilen ist der 
Umsatz aber mindestens stabil geblieben 
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57 % bzw. 50 % sehr einstellungsfreudig. 
Sinkende Beschäftigungszahlen vermel-
den demgegenüber die Betriebe der Dach-
deckerinnung sowie der Beleidungs-/ Raum-
ausstatterinnung aus der Region GL/Lev 
mit 24 %, bzw. 25 % und der Maler- und 
Lackiererinnung aus der Region OBK mit 
27 %. Für die Arbeitnehmer gibt es darü-
ber hinaus weitere Gründe von einer ge-
sicherten Beschäftigungssituation auszu-
gehen. Denn bei rund 13 % der Betriebe 
sind noch offene Stellen vorhanden, wo-
mit sich der Vorjahreswert von 9 % noch 
einmal erhöht hat. Gerade qualifi zierte 
Handwerker werden dabei von den Be-
trieben gesucht.

 
Erfreulich ist die Tatsache, dass die 

Ausbildungsbereitschaft der Betriebe un-
gebrochen ist. Mehr als die Hälfte der Be-
triebe bildet aus (54 %). Dieser Wert ist 

im Vergleich zu anderen Wirtschaftszwei-
gen herausragend. Dies lässt auch darauf 
schließen, dass die Betriebe die Zeichen 
der Zeit erkannt haben und dem drohen-
den Fachkräftemangel durch die eigene 
Ausbildungsleistung entgegentreten wol-
len. Jedoch muss hierbei beachtet werden, 
dass in vielen Handwerken und Betrieben 
traditionell und über den eigenen Bedarf 
ausgebildet wird. Hinzu kommt, dass vie-
le Auszubildende nach der Lehre einen 
weiterführenden Bildungsgang besuchen 
oder in andere Wirtschaftszweige, z.B. in 
die Industrie, wechseln. Nicht alle Aus-
zubildenden sind daher potenziell neue 
Handwerker.

Beklagt wurden jedoch in allen Innun-
gen und in allen Regionen gleichermaßen 
die gestiegenen Einkaufspreise. Hier klag-
ten 88 % über gestiegene Einkaufspreise. 
Im Vorjahr waren dies nur 70 %. Weiter-
geben konnte diese Preise lediglich ein Teil 

der Betriebe, jedoch ist hier zu verzeich-
nen, dass sich auch im Handwerk die An-
gebotspreise erhöht haben. Immer mehr 
Handwerker sind sich dem Wert ihrer Ar-
beitsleistung bewusst und fordern diesen 
auch entsprechend bei den Kunden ein. 
Rund 39 % geben daher an, ihre Angebot-
spreise erhöht zu haben, im Jahr zuvor wa-
ren es hingegen nur 20 %. Hauptbeweg-
grund für die Preissteigerungen sind dabei 
jedoch die gestiegenen Einkaufspreise und 
Lohnkosten. 

Rund 40 % bezeichnen ihre derzeitige 
Lage als sehr gut oder gut und 42 % wa-
ren mit der Betriebssituation zufrieden. Im 
Jahr zuvor bezeichneten hingegen nur 25 %
ihre Lage als gut oder sehr gut und zufrie-
den waren mit Ihrer Situation 46 % der Be-
triebe. Besonders positiv gestimmt waren 
die Betriebe der Malerinnung und der Sani-
tärinnung aus dem OBK die zu 50 % und 
42 % eine gute Bewertung abgaben. Aber 

Abb. 2: Abbau / Einstellung von Mitarbeitern
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 Sehr Gut Sehr Gut Gut Gut Befriedigend Befriedigend Ausreichend Ausreichend Schlecht Schlecht
 GL/ LEV GM GL/ LEV GM GL/ LEV  GM GL/LEV GM GL/LEV GM
Bäcker 0 0 100 60 0 20 0 20 0 0
Bau 3 15 29 31 35 38 32 15 0 0
Dachdecker 8 19 27 31 50 38 12 13 4 0
Elektro 3 9 30 26 55 43 9 17 3 4
Fleischer 0 0 50 0 25 50 0 0 25 50
Friseur 0 0 0 50 56 50 44 0 0 0
Informationst. * 0  0  80  20  0 
Kraftfahrzeug * 0  40  44  8  8 
Maler & Lackierer 6 7 33 50 44 21 17 14 0 7
Metalltechnik 9 0 18 75 45 25 27 0 0 0
Bekl./Raumaus. 0 0 75 100 25 0 0 0 0 0
SHK 7 0 29 42 50 37 7 16 7 5
Tischler 0 0 45 29 32 57 23 14 0 0
KH gesamt 4 7 33 38 44 37 16 14 3 4



auch die Betriebe der Bauinnung aus dem 
OBK gaben zu 50 % eine gute bzw. sehr 
gute Geschäftslage an. Auffallend und bei-
nahe alleinstehend negativ sind jedoch die 
Bewertungen der Betriebe der Fleischerin-
nung. Hier gaben 25 % der Betriebe aus 
GL/Lev und 50 % der Betriebe aus dem 
OBK eine schlechte Geschäftslage an.

Erwartungen 2011
Besonders erfreulich ist, dass die zukünf-
tigen Entwicklungen überwiegend positiv 
bzw. stabil beurteilt werden. Von den Be-
trieben gaben 31 % an, dass Sie erwarten, 
dass sich die Geschäftslage 2011 verbessert 
und 59 % erwarten eine stabile Geschäfts-
entwicklung. Damit liegen die Werte 
deut lich über den Ergebnissen der letzten 

Umfrage, in der 14 % eine bessere Ent-
wicklung erwarteten und 54 % von einer 
stabilen Entwicklung ausgingen. Beson-
ders gute Erwartungen haben die Betriebe 
der Metallinnung (43 %), der Dachdecke-
rinnung (44 %) und der Raumausstatte-
rinnung (80 %).

Diese positive Sicht beruht sicherlich 
unter anderem auf den guten Auftragsbe-
ständen, wobei gerade bei den langfristi-
gen Auftragsbeständen ein erfreulicher Zu-
wachs zu verzeichnen ist. 52 % der Betriebe 
gaben an, für mehr als 4 Wochen Aufträge 
zu haben, im vergangenen Jahr waren dies 
nur 39 %. Besonders erfreulich ist, dass 
rund 25 % sogar Aufträge für mehr als 8 

Wochen haben. Im Vorjahr konnten dies 
nur 15 % mitteilen. Die meisten Aufträge, 
die über 12 Wochen hinweg geplant wer-
den können, haben 17 %  der Betriebe der 
Dachdeckerinnung und die Betriebe der 
Bauinnung und der Sanitär/Heizung/Kli-
ma (SHK)-Innung, mit jeweils 13 %. Die-
se Betriebe können daher bereits mindes-
tens für die nächsten 3 Monate mit einer 
gesicherten Beschäftigung rechnen. Aber 
auch die überwiegende Anzahl der Betriebe 
der anderen Innungen können länger als 3 
Wochen sicher planen. Nicht ganz solan-
ge können die meisten Betriebe der Innung 
für Informationselektronik planen. 75 % 
dieser Betriebe haben nur Aufträge für die 
nächsten 2 Wochen. Auch die Betriebe der 
Raumausstatter und Bekleidungshandwer-
ke haben zu 40 % nur für die nächsten 2 
Wochen eine sichere Auftragslage. So gut 
diese Entwicklung ist, so unerfreulich ist, 
dass bei 21 % der Betriebe offene Forde-
rungen von mehr als 12 Wochen vorhan-
den sind. Im letzten Jahr war dies nur bei 
14 % der Betriebe der Fall. Die Verzöge-
rung bei der Begleichung der Rechnung ist 
deutlich spürbar angestiegen. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Forderungen wenigstens 
noch realisiert werden können.

 
Bei der Anzahl der Beschäftigten gehen 

76 % der Innungsbetriebe von einer stabi-
len Entwicklung aus, 16 % rechnen sogar 

Abb. 3: Beurteilung der 
derzeitigen Geschäftslage 
nach Gewerken in Prozent

weiter nächste Seite »»»

Abb. 4: Auftragsbestände:
Die Aufträge reichen für...
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mit einer Steigerung. In der letzten Um-
frage gingen hingegen nur 11 % von stei-
genden Beschäftigungszahlen aus. Beson-
ders die Betriebe der Bäckerinnung und 
der Dachdeckerinnung GL/Lev rechnen 
mit einem Beschäftigungszuwachs von 40 
% bzw. 36 %. Von nur geringen oder gar 
keinem Zuwachs gehen die Betriebe der 
SHK-Innung (6%) und der Fleischerin-
nung (0%) im OBK aus. Bei diesen Zahlen 
wirkt sich aber auch die stabile Beschäfti-
gungssituation im Handwerk während der 
Wirtschaftskrise aus. In kaum einem ande-
ren Wirtschaftszweig wurde die Beschäfti-
gung insgesamt so stabil gehalten, so dass 
nun auch keine großen Nachholeffekte 
eintreten können. Daher zeugt gerade die 
weitere Stabilität davon, dass eine gute Be-
schäftigungssituation vorherrscht.

Auch die Investitionsbereitschaft der 
Betriebe steigt. 60 % der Innungsbetriebe 
wollen die Investitionen stabil halten, wäh-

rend 23 % sogar Investitionssteigerungen 
planen. Zuletzt gaben nur 13 % an, dass 
sie neue Investitionen planen. Besonders 
investitionsfreudig sind hierbei die Betriebe 
der Dachdeckerinnung und der Metallin-
nung des OBK mit 38 % bzw. 75 % und 
die Betriebe der Kfz-Innung und der In-
nung für Informationstechnik mit jeweils 
40 %. Hingegen möchten nur 10 % der 
Betriebe der SHK-Innung und 15 % der 
Betriebe der Elektroinnung aus GL/Lev 
ihre Investitionen steigern. Allerdings muss 
man dabei bedenken, dass die Investitionen 
in diesen Innungen in den letzten Jahren 
keine großen Schwankungen unterlegen 
sind. Daher können natürlich auch stabile 
Investitionen einen großen Umfang haben.

Fazit: Insgesamt überwiegen die positi-
ven Ergebnisse und Ausblicke der Betrie-
be, so dass von einem erfolgreichen Jahr 
2010 und einem ebenfalls positiven Jahr 
2011 ausgegangen werden kann. Die Auf-

tragslage ist insgesamt besser als zuvor und 
damit steigt auch die Bereitschaft neue 
Arbeitsplätze anzubieten und Investiti-
onen im eigenen Betrieb vorzunehmen. 
Im Handwerk besteht daher die Chance 
auf eine stabile und positive wirtschaftli-
che Entwicklung und dies auf einer brei-
ten Basis.

Interessehalber wurden dieses Jahr die 
Betriebe zur gegenwärtigen Kreditver-
gabesituation befragt. Leider stellte sich 
dabei heraus, dass für knapp ein Viertel 
der Betriebe die Kreditaufnahme seit der 
Wirtschaftskrise 2009/2010 schwieriger 
geworden ist. Mit Einführung von Ba-
sel III wird sich diese Situation bestimmt 
nicht verbessern. Es muss daher gerade für 
kleine und mittelständische Betriebe eine 
Möglichkeit der schnellen und günstigen 
Kreditversorgung gefunden werden. Denn 
auch viele kleine Betriebe zusammen sind 
„systemrelevant“. �

Das Bundeskabinett hat am 23.3.2011 
die so genannte Familienpflegezeit be-
schlossen. In Deutschland beziehen aktu-
ell rund 2,25 Millionen Menschen Leis-
tungen aus der Pfl egeversicherung. Mehr 
als 1,5 Millionen Menschen werden zu 
Hause versorgt – durch Angehörige und 
ambulante Dienste. Auch 65 % der Be-
rufstätigen möchten ihre Angehörigen so 
weit wie möglich selbst betreuen, stoßen 
dabei aber häufi g noch auf große Schwie-
rigkeiten.

Die Familienpfl egezeit soll Betroffenen 
ermöglichen, ihre Arbeitszeit zu reduzie-
ren ohne allzu hohe Einkommenseinbu-
ßen hinzunehmen.

Arbeitszeit verkürzen – 
Gehaltsvorschuss vom Arbeitgeber
Die Familienpfl egezeit sieht vor, dass Be-
schäftigte ihre Arbeitszeit auf bis zu 15 
Stunden verringern können, wenn sie ei-
nen nahen Angehörigen pfl egen. Möglich 

ist das über einen Zeitraum von höchstens 
zwei Jahren.

Um die Einkommenseinbußen, die durch 
die Reduzierung der Arbeitszeit entstehen, 
abzufedern, erhalten sie eine Lohnaufsto-
ckung. Wer zum Beispiel von einer Vollzeit 
auf eine Halbzeitstelle reduziert, erhält 75 % 
seines letzten Bruttoeinkommens. Nach der 
Pfl egephase wird die Arbeit wieder im vollen 
Umfang aufgenommen. Die Beschäftigten 
bekommen aber weiterhin nur ihr abgesenk-
tes Gehalt, so lange, bis der Gehaltsvorschuss 
des Arbeitgebers „abgearbeitet“ ist.

Bund gewährt Firmen
zinslose Darlehen
Den eigentlichen Vertrag über die Famili-
enpfl egezeit schließen die betroffenen Be-
schäftigten mit ihrem Arbeitgeber. Das 
Gesetz bietet lediglich den Rahmen, den 
Arbeitgeber und Beschäftigte ausfüllen. 
Die Menschen können so auf betrieblicher 
Ebene individuell und fl exibel reagieren.

Die Arbeitgeber sollen durch die Pfl e-
gezeit nicht belastet werden. Daher stellt 
ihnen der Bund mit Hilfe der staatlichen 
KfW-Bankengruppe ein zinsloses Darle-
hen für die Aufstockung des Gehalts zur 
Verfügung. Dieses Darlehen zahlen die 
Arbeitgeber dann zurück, wenn die Be-
schäftigten wieder voll arbeiten, aber wei-
ter nur ein reduziertes Gehalt erhalten.

Beschäftigte müssen
Versicherung abschließen
Beschäftigte, die die Familienpfl egezeit 
in Anspruch nehmen, müssen für diesen 
Zeitraum eine Versicherung abschließen. 
Diese minimiert die Risiken einer Be-
rufs – und Erwerbsunfähigkeit für ihren 
Arbeitgeber. Die Kosten dafür sollen bei 
etwa 10 bis 15 Euro im Monat liegen.

Das Gesetz soll Anfang 2012 in Kraft 
treten. Über die weitere Entwicklung wer-
den wir berichten. �

Familienpflegezeit
vom Kabinett beschlossen
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In dieser Rubrik möchten wir Sie 
auf finanzielle Fördermöglichkeiten 
für Ihren Betrieb, aber auch für Ihre 
Kunden hinweisen. Durch staatliche 
Stellen und öffentliche Kreditinstitute 
bestehen mehrere Möglichkeiten, För-
dermittel zu erhalten.

Wir berichten in jeder Ausga-
be schwerpunktmäßig über 
ein Förderprogramm. Infor-

mationen über die wichtigsten Förderpro-
gramme können Sie im Internet auf un-
serer Internetseite: www.handwerk-direkt.
de erhalten. Dort sind im internen Be-
reich unter der Rubrik Kreishandwerker-
schaft / Fördermittel mehrere Programme 
erläutert und es gibt auch Verweise zu an-
deren Internetseiten, die die Suche nach 
Fördermitteln erleichtern. Sie erhalten 
dort Informationen zu Fördermöglich-
keiten für die Einstellung von Arbeitneh-
mern/Auszubildenden, für Kredite und 
für viele andere Gelegenheiten. Die Arten 
der Fördermöglichkeiten sind dabei sehr 
vielfältig, z.B. fi nanzielle Zuschüsse der 
Agentur für Arbeit, oder zinsgünstige Kre-
dite der Kfw-Bank. 

Heute möchten wir Ihnen das Pro-
gramm BMWi-Innovationsgutschein 
vorstellen:

Das Programm in einer
kurzen Übersicht:
Innovationsfähigkeit ist ein entscheidender 
Wettbewerbsfaktor. Gerade für kleine Un-
ternehmen ist jedoch das mit Neuentwick-
lungen verbundene technische und fi nanzi-
elle Risiko oft zu hoch. Und es fehlt häufi g 
an aktuellem Wissen zu Methoden und In-
strumenten, um intern Produkt- oder Verfah-
rensinnovationen erfolgreich zu managen.

Genau hier hilft der „BMWi (Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie) – Innovationsgutschein“ zur Förderung 
von Innovationsmanagement in kleinen 

Unternehmen. Damit decken Sie 50 Pro-
zent Ihrer Ausgaben für externe Bera-
tungsleistungen durch vom BMWi auto-
risierte Beratungsunternehmen.

Die Voraussetzungen 
» Ihr Unternehmen oder Handwerksbe-

trieb hat seinen Standort in Deutsch-
land und Sie beschäftigen weniger als 
50 Mitarbeiter.

» Ihr Jahresumsatz oder Ihre Jahresbi-
lanzsumme beträgt höchstens 10 Mio.

Der Umfang der Beratung
Leistungsstufe 1: Die Idee – Unterneh-
mensaudit oder Machbarkeitsstudie 
» Bewertung der Innovationspotenziale 

des Unternehmens 
» Empfehlungen zur weiteren Vorge-

hensweise 
» Firmenbezogene Darstellung der 

Machbarkeit des Innovationsvorhabens 

Leistungsstufe 2: Das Konzept – Realisie-
rungskonzept 
» Technologiebewertung auf der Grund-

lage von Markteinschätzungen und 
Marktanalysen 

» Erarbeitung des Realisierungskonzepts 
» Ermittlung geeigneter Technologiege-

ber und Finanzierungsmöglichkeiten 

Leistungsstufe 3: Die Umsetzung – Pro-
jektmanagement 
» Begleitung des Innovationsprojektes 

durch externes Projektmanagement 
» Auswertung und Beurteilung des Inno-

vationsprojekts und Schlussfolgerun-
gen

Kostenlose Initialberatung 
Wenn Sie sich noch nicht sicher sind wel-
che Beratung notwendig ist, dann neh-
men Sie die kostenlose Initialberatung in 
Anspruch. Mehr erfahren Sie dazu unter 
www.inno-beratung.de.

Den BMWi-Innovationsgutschein er-
halten Sie in Ihrer Region bei 
» einem autorisierten Beratungsunter-

nehmen 
 » oder einer regionalen Kontaktstelle. 

Ansprechpartner fi nden Sie unter 
www.inno-beratung.de. Mit einem autori-
sierten Beratungsunternehmen Ihrer Wahl 
schließen Sie einen Beratungsvertrag ab. 
Dabei lösen Sie den BMWi-Innovations-
gutschein ein.

Für einen Beratertag sind Ausgaben bis 
zu 3800 € je Tagewerk zu 50 Prozent för-
derfähig. Nur die autorisierten Beratungs-
unternehmen dürfen die geförderten Leis-
tungen erbringen. 

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht-
förderfähig. Sie ist vom Unternehmen auf 
den Gesamtbetrag der Beratungsleistung 
zu entrichten.

Gerne hilft Ihnen auch die Rechtsab-
teilung Ihrer Kreishandwerkerschaft bei 
Fragen und Problemen hierbei. �

Aktuelle Fördermittelinformationen

Zuschüsse, Kredite & Co.
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Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat am 
11.11. 2010 drei Urteile (VI R 21/09, VI 
R 27/09, VI R 41/10) gefällt, in denen er 
für Tankkarten, Tankgutscheine und Ge-
schenkgutscheine erstmals Grundsätze 
zu der Unterscheidung von Barlohn und 
Sachlohn aufgestellt hat.

In den vom BFH entschiedenen Streit-
fällen hatten Arbeitgeber ihren Arbeit-
nehmern das Recht eingeräumt, auf ihre 
Kosten gegen Vorlage einer Tankkarte bei 
einer bestimmten Tankstelle bis zu einem 
Höchstbetrag von 44 € monatlich zu tan-
ken oder die Arbeitnehmer hatten anläss-
lich ihres Geburtstages Geschenkgutschei-
ne einer großen Einzelhandelskette über 
20 € von ihrem Arbeitgeber erhalten oder 
durften mit vom Arbeitgeber ausgestellten 
Tankgutscheinen bei einer Tankstelle ihrer 
Wahl 30 Liter Treibstoff tanken und sich 
die Kosten dafür von ihrem Arbeitgeber er-
statten lassen. Die Arbeitgeber beurteilten 
diese Zuwendungen jeweils als Sachlohn 
und behielten angesichts der monatlichen 
44 €-Freigrenze für Sachlohn keine Lohn-

steuer ein. Die Finanzämter gingen da-
gegen auf Grundlage von Verwaltungser-
lassen von steuerpfl ichtigem Barlohn aus 
und hatten entsprechende Lohnsteuerhaf-
tungs- und Nachforderungsbescheide er-
lassen. Darin waren sie von den Finanzge-
richten bestätigt worden.

Der BFH hat dagegen in sämtlichen 
Streitfällen Sachlohn angenommen und 
den Klagen stattgegeben. Die Frage, ob 
Barlöhne oder Sachbezüge vorliegen, ent-
scheide sich nach dem Rechtsgrund des 
Zufl usses, nämlich danach, ob der Arbeit-
nehmer einen Anspruch allein auf die Sa-
che habe oder ob er statt des Sachlohns 
auch Barlohn beanspruchen könne. Kön-
ne der Arbeitnehmer lediglich die Sache 
selbst beanspruchen, komme eine Steuer-
befreiung für Sachbezüge nach § 8 Abs. 2 
Satz 9 EStG in Betracht. Dann sei es auch 
unerheblich, ob der Arbeitgeber die Sache 
selbst dem Arbeitnehmer übergibt oder 
den Weg der Sachleistung derart abkürzt, 
dass er dem Arbeitnehmer gestatte, auf 
seine Kosten die Sachen bei einem Drit-

ten zu erwerben. Deshalb lägen Sachbe-
züge auch bei einem Wertgutschein vor, 
der zum Bezug einer vom Arbeitnehmer 
selbst auszuwählenden Sach- oder Dienst-
leistung berechtige und bei einem Dritten 
eingelöst werden könne. Die Bargeldähn-
lichkeit eines solchen Gutscheins sei, so 
der BFH, unerheblich. Ebenfalls sei ein 
Sachbezug gegeben, wenn der Arbeitgeber 
seine Zahlung an den Arbeitnehmer mit 
der Aufl age verbinde, den empfangenen 
Geldbetrag nur in einer bestimmten Wei-
se zu verwenden. Seine bisher anders lau-
tende Rechtsprechung hat der BFH aus-
drücklich aufgegeben. 

Ausdrücklich wendet sich der BFH 
auch gegen die den Lohnsteuer-Richtlinien 
niedergelegten Auffassung der Finanzver-
waltung, wonach bei Dritten einzulösende 
Gutscheine steuerpfl ichtiger Barlohn sind, 
wenn sie auf einen anzurechnenden Be-
trag oder einen Höchstbetrag lauten, d.h. 
wenn sie nicht lediglich die zu beziehende 
Dienstleistung oder die Ware konkret be-
zeichnen. �

BFH erweitert Möglichkeiten

Lohnsteuerfreie Gewährung
von Gutscheinen vereinfacht

Zuschläge sind nicht steuerfrei, 
wenn sie Teil einer einheitlichen Tätig-
keitsvergütung sind.

Voraussetzung für die Steuerbefreiung 
ist weiter, dass die Zuschläge für tatsäch-
lich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit gezahlt werden. 

Nach dem Urteil des BFH ist die streiti-
ge Zulage, die auch für die Erschwernis-
se der Nacht- und Sonntagsarbeit gezahlt 

wird, jedoch Teil einer einheitlichen Ent-
lohnung für die gesamte – auch nachts 
und sonntags geleistete – Tätigkeit (BFH, 
Urteil v.16.12.2010, VI R 27/10).

Im Urteilsfall wurden Grundgehalt und 
Zulage ungeachtet der Einsatzzeiten des 
Klägers in stets gleicher Höhe geschuldet. 
Außerdem wurde die monatlich gleich-
bleibende Pauschale auch im Rahmen der 
Urlaubs- und Weihnachtssonderzahlung 
sowie im Krankheitsfall gewährt. Es war 

daraus nicht erkennbar, ob die Zuschläge 
arbeitsvertraglich so bemessen sind, dass 
sie auch unter Einbeziehung von Urlaub 
und sonstigen Fehlzeiten – aufs Jahr bezo-
gen – die Voraussetzungen der Steuerfrei-
heit erfüllten.

Hinweis: Die arbeitsvertragliche Regelung 
sollte eindeutig sein. Pauschale Zulagen 
sollten nicht gewährt werden, sondern die 
Zulagen sollten nur dann gezahlt werden, 
wenn diese auch tatsächlich anfallen. �

Einheitliche Tätigkeitsvergütung

Zuschläge sind nicht steuerfrei
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Nach § 648 a BGB kann der Werkun-
ternehmer bei der Erbringung von Bau-
leistungen vom Auftraggeber für seine 
Vorleistung Sicherheit u.a. in Form einer 
Bürgschaft verlangen und bei Nichtleis-
tung der Sicherheit die Leistung verwei-
gern bzw. den Vertrag kündigen.

Das OLG Hamm hat mit Beschluss 
vom 28. Januar 2011 (Az.: 19 U 155/10) 
klargestellt, dass Vereinbarungen, die die 
Rechte des Unternehmers aus § 648 a 
BGB beschränken, unwirksam sind. Das 
Recht des Unternehmers, eine Bauhand-
werkersicherung nach § 648 a BGB zu 
fordern, kann nicht eingeschränkt wer-
den.

Sachverhalt: Der Unternehmer (Kläger) 
wurde von der Beklagten hinsichtlich ver-
schiedener Bauvorhaben mit der Durch-
führung von Elektroinstallationsarbeiten 
be auftragt. Aus dieser Beauftragung stan-
den dem Unternehmer nach Abzug der 
bisher geleisteten Akontozahlungen der 
Be klagten restliche Vergütungsansprü-
che zu, für die der Unternehmer gemäß 

§ 648 a BGB im Klagewege Sicherheit be-
ansprucht. Die Bauherrin verteidigte sich 
mit dem Einwand, dass die Parteien im 
Rahmen der Vertragsverhandlungen ver-
einbart hätten, gegenseitig für die gesam-
te Geschäftsbeziehung auf Sicherheiten zu 
verzichten.

Entscheidungsgründe: Sowohl das LG 
Hagen als auch das OLG Hamm haben 
der Klage auf Sicherheitsleistung stattgege-
ben. Der Unternehmer könne sowohl für 
die von ihm erbrachten als auch für alle 
von ihm nach dem Vertrag noch zu erbrin-
genden Leistungen Sicherheit nach § 648 a 
BGB verlangen. Etwas anderes ergebe sich 
auch nicht aus dem seitens der Bauherrin 
behaupteten wechselseitigen Verzicht auf 
die Gestellung von Sicherheiten. Eine sol-
che Abrede – auch im Rahmen einer In-
dividualvereinbarung – ist unwirksam, da 
hierdurch die Rechte des Unternehmers 
aus § 648 a BGB wie die Einstellung der 
Arbeiten bzw. die Kündigung des Werk-
vertrags, unzulässig beschränkt werden. 
Folglich sind Abreden, nach denen der Un-
ternehmer Sicherheit nur dann verlangen 

kann, wenn er dem Besteller Sicherheiten 
gewährt, genauso unzulässig wie die Ver-
einbarung des umgekehrten Falls, in dem 
die Parteien wechselseitig auf Sicherheiten 
verzichten. In beiden Fällen wird nämlich 
die Durchsetzung der Rechte des Unter-
nehmers unzulässig erschwert.

Auch der Einwand der Beklagten, dass 
sich der Auftragnehmer durch die Forde-
rung einer Bauhandwerkersicherung treu-
widrig im Sinne von § 242 BGB verhalte, 
führt nicht zum Erfolg. Nach der gültigen 
Rechtsprechung steht es einer Partei in der 
Regel frei, sich auf die Unwirksamkeit einer 
von ihr abgegebenen Erklärung zu berufen 
oder ein unter ihrer Beteiligung zustande 
gekommenes Rechtsgeschäft anzugreifen. 
Widersprüchliches Verhalten ist nach stän-
diger Rechtsprechung erst dann rechtsmiss-
bräuchlich, wenn dadurch für den anderen 
Teil ein schützenswerter Vertrauenstatbe-
stand geschaffen worden ist oder wenn an-
dere besondere Umstände die Rechtsaus-
übung als treuwidrig erscheinen lassen.

Diese Voraussetzungen sind im vor-
liegenden Fall jedoch nicht erfüllt. Viel-
mehr ist der von der Bauherrin behaupte-
te wechselseitige Verzicht auf die Stellung 
von Sicherheiten unwirksam, da der Un-
ternehmer durch diesen Verzicht unzuläs-
sig benachteiligt wird. Der Unternehmer 
kann sich somit – ohne sich treuwidrig zu 
verhalten – auch auf diese Unwirksamkeit 
berufen und von der Bauherrin Sicherheit 
verlangen.

Selbst wenn sich die Vertragsparteien bei 
Vertragsschluss dahingehend verständigt 
haben, dass beide Seiten keine Sicherheit 
verlangen können, kann der Unterneh-
mer erfolgreich eine Sicherheit nach § 648 
a BGB für bereits erbrachte bzw. noch zu 
erbringende Leistungen verlangen, da ein 
solcher Ausschluss – selbst durch Individu-
alvereinbarung – unwirksam ist. �

Verknüpfung von § 648 a BGB
mit Sicherungsrechten ist unwirksam
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Der Käufer, der die Kaufsache nach 
einer Nachbesserung des Verkäufers wie-
der entgegengenommen hat, trägt die Be-
weislast für das Fehlschlagen der Nach-
besserung. Die Beweislast erstreckt sich 
allerdings nicht auf die Frage, auf welche 
Ursache ein Mangel der verkauften Sache 
zurückzuführen ist, sofern eine Verursa-
chung durch unsachgemäßes Verhalten 
des Käufers ausgeschlossen ist.

Der Kläger leaste von einer Leasingge-
sellschaft einen Neuwagen Audi S4, den die 
Gesellschaft bei der Beklagten erwarb. Die 
Gewährleistungsansprüche bezüglich des 
Pkw wurden von der Leasinggesellschaft 
an den Kläger abgetreten. Bereits kurz nach 
Übergabe beanstandete der Kläger ver-
schiedene Mängel, darunter einen Fehler 
des Motors, der sich in Zündaussetzern, 
sporadischem Leistungsverlust und Rüt-
teln des Motors zeige. Die Beklagte führte 
mehrfach Nachbesserungsarbeiten durch. 
Der Kläger behauptet, dass der Mangel 
auch durch die Reparaturversuche der Be-

klagten nicht beseitigt worden sei, und er-
klärte den Rücktritt vom Kaufvertrag.

Mit seiner Klage begehrt der Kläger von 
der Beklagten die Rückzahlung des Kauf-
preises abzüglich der erlangten Gebrauchs-
vorteile Zug um Zug gegen Rückgabe des 
Audi S4. Im Rahmen der während des 
Prozesses erfolgten Beweiserhebung stellte 
der Sachverständige erstmals bei der drit-
ten Begutachtung des Fahrzeugs den vom 
Kläger beschriebenen Mangel fest. Der 
Sachverständige konnte jedoch nicht ange-
ben, wann dieser Mangel erstmalig aufge-
treten war. 

Das Landgericht hat die Klage abge-
wiesen. Das Oberlandesgericht hat die Be-
rufung des Klägers zurückgewiesen, weil 
der Kläger nicht habe beweisen können, 
dass der vom Sachverständigen im Pro-
zess festgestellte Fahrzeugmangel auf der 
erfolglosen Nachbesserung der Beklagten 
beruhe und nicht auf eine neue Mängel-
ursache zurückzuführen sei.

Erst die Revision des Klägers vor dem 
Bundesgerichtshof hatte Erfolg. Der u. a. 
für das Kaufrecht zuständige VIII. Zivil-
senat hat seine Rechtsprechung bekräftigt, 
dass der Käufer, der die Kaufsache nach 
einer Nachbesserung des Verkäufers wie-
der entgegengenommen hat, die Beweis-
last für das Fehlschlagen der Nachbesse-
rung trägt. Die Beweislast erstreckt sich 
allerdings nicht auf die Frage, auf welche 
Ursache ein Mangel der verkauften Sache 
zurückzuführen ist, sofern eine Verursa-
chung durch unsachgemäßes Verhalten 
des Käufers ausgeschlossen ist. Weist die 
Kaufsache – wie vorliegend – auch nach 
den Nachbesserungsversuchen des Ver-
käufers noch den bereits zuvor gerügten 
Mangel auf, muss der Käufer nicht nach-
weisen, dass dieser Mangel auf derselben 
technischen Ursache beruht wie der zuvor 
gerügte Mangel. �

 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
9.3.2011 – VII ZR 266/09

Nach der Durchführung von Nachbesserungsarbeiten

Beweislast für einen
Mangel der Kaufsache
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Kündigungen wegen häufi ger Kurzer-
krankungen sind, um es kurz zu sagen, 
sehr schwierig. Gerichte haben oft grund-
sätzliche Bedenken, einem schon durch 
Krankheit „geplagten“ Arbeitnehmer auch 
noch die Arbeitsstelle zu nehmen. Die Vo-
raussetzungen für eine solche Kündigung 
müssen sorgfältig geprüft und dabei fol-
gende Punkte beachtet werden:
» eine negative Zukunftsprognose für die 

Krankheitsfehlzeiten
» Beeinträchtigung des Betriebes
» Interessensabwägung.

Negative Zukunftsprognose
Für eine negative Prognose müssen im 
Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung 
objektive Tatsachen vorliegen, die weite-
re Erkrankungen im bisherigen Umfang 
befürchten lassen. Ein subjektives Emp-
fi nden oder ein Bauchgefühl, dass es nicht 
besser werden wird, reicht nicht aus. Auch 
der Ärger über die Fehlzeiten ist nicht aus-
schlaggebend, denn die Kündigung wegen 
Krankheit dient nicht der Sanktion frü-
herer Fehlzeiten. Sie soll künftige Störun-
gen vermeiden. Allerdings können häufi ge 
Kurzerkrankungen in der Vergangenheit 
die Zukunftsprognose beeinfl ussen. Das 

BAG fordert für eine sichere Prognose 
eine Rückschau auf einen Zeitraum von 
mindestens 2 bis 3 Jahren. Nicht zu be-
rücksichtigen sind grundsätzlich Krank-
heiten, die zum Beispiel
» nur einmalig aufgetreten sind,
» ausgeheilt sind
» Fehlzeiten bedingt durch (Arbeits-)Un-

fälle 

Um Unsicherheiten bei dieser Progno-
se zu vermeiden, empfi ehlt es sich für den 
Arbeitgeber, vor Ausspruch der Kündi-

gung ein Gespräch mit dem Arbeitnehmer 
anzustreben, um die Hintergründe der 
Fehlzeiten zu erfahren. Dies sollte auch in 
einem Betrieb geschehen, der nicht in die 
Anwendbarkeit des Kündigungsschutzge-
setzes fällt (sog. Kleinbetrieb).

Beeinträchtigungen
In Betracht kommen hier erhebliche Be-
triebsablaufstörungen oder die erhebliche 
Beeinträchtigung wirtschaftlicher Interes-
sen des Arbeitgebers.

Häufi ge Kurzerkrankungen führen ge-
rade in kleineren Betrieben regelmäßig 

zu beträchtlichen Störungen im Betriebs-
ablauf, da der Arbeitgeber kurzfristig auf 
Fehlzeiten reagieren muss. Selbst wenn 
keine erhebliche Betriebsablaufstörung ge-
geben ist, können die wirtschaftlichen In-
teressen des Arbeitgebers jedoch so beein-
trächtigt sein, dass ein geeigneter Grund 
vorliegt. Diese Gründe können z.B. fol-
gende Kostenfaktoren sein:
» Entgeltfortzahlungskosten für den er-

krankten Arbeitnehmer,
» Kosten der eingesetzten Ersatzkraft 

oder
» Überstundenvergütungen und -zuschlä-

ge der verbleibenden Arbeitnehmer

Entgeltfortzahlungskosten können den 
Arbeitgeber erheblich belasten, wenn da-
durch das Austauschverhältnis ganz erheb-
lich gestört ist. Dies liegt nach der Recht-
sprechung des BAG vor, wenn in Zukunft 
mit Entgeltfortzahlungskosten zu rechnen 
ist, die über die Dauer von 6 Wochen pro 
Jahr hinausgehen. 

Interessensabwägung
In der Interessenabwägung wird geprüft, 
ob die Beeinträchtigungen in diesem spe-
ziellen Fall noch vom Arbeitgeber hinzu-
nehmen sind oder ob sie bereits ein Aus-
maß erreicht haben, welches nicht mehr 
zumutbar ist. Dabei muss eine Vielzahl 
von Kriterien berücksichtigt werden:
» (betriebliche) Ursachen der Erkrankung,
» Dauer des Arbeitsverhältnisses,
» Alter, Unterhaltspfl ichten und Schwer-

behinderung des Arbeitnehmers,
» Aussichten auf dem Arbeitsmarkt,
» gesamte Belastung mit Entgeltfortzah-

lungskosten,
» usw.

Sie sehen, eine Kündigung wegen 
Kurz erkrankungen ist möglich, sie sollte 
aber gut vorbereitet werden. Gerne unter-
stützt Sie dabei die Rechtsabteilung Ihrer 
Kreishandwerkerschaft. �

Häufige Kurzerkrankungen
als Kündigungsgrund?
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Wirkt sich in einem Gewerberaum-
mietvertrag ein Mangel nur periodisch 
erheblich auf die Gebrauchstauglich-
keit der Mietsache aus, ist der Mietzins 
auch nur in diesem Zeitraum kraft Ge-
setzes herabgesetzt.

Vielfach wirken sich Mängel nur in 
bestimmten Zeiträumen aus. So, wenn 
beispielsweise die Heizungsanlage im 
Sommer ausfällt oder der Balkon in den 
Wintermonaten wegen Baufälligkeit nicht 
genutzt werden kann. Dann stellt sich die 
Frage, ob der Mangel auch in dem Zeit-
raum zur Minderung berechtigt, in dem 
er sich auf die Tauglichkeit zum vertrags-
gemäßen Gebrauch nicht auswirkt.

In dem vom Bundesgerichtshof (BGH) 
entschiedenen Fall vermieteten die Vermie-
ter an den beklagten Mieter Räume zum 
Betrieb einer Kinderarztpraxis. Im Som-
mer waren die Räume wegen zu hoher 
Temperaturen nur eingeschränkt nutzbar. 
Erstmals im September und danach im 
Oktober und November 2008 kürzte der 
Beklagte wegen dieses Umstandes die Mie-

te. Die Vermieter machten die ausstehen-
de Miete geltend. Amtsgericht und Land-
gericht haben der Klage stattgegeben, die 
Revision des Beklagten hatte keinen Erfolg.

Der BGH führt aus, dass die kraft Ge-
setzes eintretende Minderung Ausdruck 
des das Schuldrecht prägenden Äqui-
valenzprinzips ist und daher die Aufga-
be hat, die Gleichwertigkeit der beider-
seitigen Leistungen sicherzustellen. Die 
Hauptleistungspfl icht des Vermieters be-
stehe darin, dem Mieter während der ge-
samten Mietzeit den vertragsgemäßen 
Gebrauch der Mietsache zu ermöglichen. 
Als Gegenleistung schuldet der Mieter 
den vereinbarten Mietzins. Wirkt sich 
somit ein Mangel nur periodisch in ei-
nem vorhersehbaren Zeitraum erheblich 
auf die Gebrauchstauglichkeit der Miet-
sache aus, so sei der Mietzins auch nur 
in diesem Zeitraum kraft Gesetzes her-
abgesetzt. Während der Zeit dagegen, in 
der die Mietsache trotz Vorliegen eines 
Mangels uneingeschränkt vertragsgemäß 
nutzbar ist, scheide eine Herabsetzung 
der Miete aus. Trete die Beeinträchtigung 

der Gebrauchstauglichkeit erst im laufen-
den Monat ein, könne der Mieter zwar in 
den hier vorliegenden Fällen den Miet-
zins von vornherein in einem Umfang 
geltend machen, der nach den Erfahrun-
gen aus vorangegangenen Zeiträumen 
der vorhersehbaren Beeinträchtigung der 
Gebrauchstauglichkeit entspricht. Damit 
würde ein verzugsbegründendes Verschul-
den des Mieters ausgeschlossen. Dies hin-
dere aber den Vermieter nicht daran, den 
vorläufi g einbehaltenen Teil des Mietzin-
ses nachzufordern, wenn die Gebrauchs-
beeinträchtigung nicht eintritt.

Auswirkungen für die Praxis
Da der Mieter in den Monaten, in denen 
sich der Mangel auf die Gebrauchstaug-
lichkeit der Mietsache nicht auswirkt, die 
Miete nicht mindern kann, sollte er drin-
gend auf Herstellung des vertragsgemäßen 
Zustandes drängen. Der Vermieter wird, 
da er die volle Miete erhält, wenig Nei-
gung zeigen, seinen Reparaturpfl ichten 
nachzukommen. �

BGH, Urt. v. 15.12.2010 – XII ZR 132/09

Gewerberaummiete

Zeitlich begrenzte Mängel berechtigen 
nur zu zeitlich begrenzten Kürzungen

Die Abnahme der Werkleistung ist für 
den Unternehmer deshalb so wichtig, weil 
damit die Vergütung für die von ihm er-
brachten Arbeiten fällig wird. Ohne eine 
Abnahme, die, wenn nichts anderes ver-
einbart ist z.B. auch durch schlüssiges 
Verhalten des Auftraggebers möglich ist, 
kann der Unternehmer keine (Rest-)Zah-
lung verlangen und diese bei Zahlungsver-
weigerung auch nicht klageweise geltend 
machen.

Das OLG Hamm hatte sich mit der 
Frage zu beschäftigen, ob auch dann von 

einer Abnahme auszugehen ist, wenn der 
Auftraggeber ein ausdrücklich als „Ab-
nahmeprotokoll“ bezeichnetes Formular 
mit dem Zusatz „unter Vorbehalt“ unter-
schrieben hatte. 

Das Gericht stellte fest, dass dieser Zu-
satz aus der Sicht eines objektiven Erklä-
rungsempfängers nicht so verstanden wer-
den konnte, dass der Auftraggeber seiner 
Unterschrift überhaupt keine rechtsver-
bindliche Wirkung zukommen lassen woll-
te. Bei sachgerechter Gesamtwürdigung des 
Abnahmeprotokolls war der Vorbehalt viel-

mehr auf diejenigen Beanstandungen der 
Werkleistung  zu beziehen, die unter der 
Rubrik „Bemerkungen“ eingetragen wor-
den waren.

Es handelte sich also um einen Mängel-
vorbehalt, den das Gesetz bei einer Abnah-
me ausdrücklich vorsieht. Die Abnahme-
wirkung als solche hinderte der Vorbehalt 
jedoch nicht, da hierfür die Hinnahme der 
Werkleistung als im Wesentlichen vertrags-
gerecht ausreicht. �

OLG Hamm, Az.: 21 U 34/07

Abnahme „unter Vorbehalt“ ist Abnahme
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Dies war Dreh- und Angel-
punkt eines Kündigungsstreits. 
Der Arbeitgeber hatte die Kün-
digung  per Boten um 16:13 
Uhr in den Briefkasten des Ar-
beitnehmers einwerfen lassen.

Die Richter entschieden, 
dass die Kündigung erst am 
Folgetag zugegangen sei. Das 
Gericht verweist dabei auf die 
Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts, nach der ein 
Zugang einer Kündigung an 
dem Tag bewirkt ist, an wel-
chem nach der Verkehrsan-
schauung mit einer Leerung 
des Briefkasten gerechnet wer-
den kann (LAG Köln, Urteil v. 
17.9.2010, 4 Sa 721/10). 

Erreicht eine Willenserklä-
rung den Empfängerbriefkas-
ten zu einer Tageszeit, zu der 
nach den Gepfl ogenheit des 

Verkehrs mit einer Entnah-
me nicht mehr zu rechnen ist, 
ist der Zugang nicht mehr am 
Einwurfstag erfolgt.

Des Weiteren hat der Ar-
beitgeber für den Zeitpunkt des 
Zugangs die Darlegungs- und 
Beweislast. Dies bedeutet, dass 
er darlegen und beweisen muss, 
wann der Brief eingeworfen 
wurde und dass zu diesem Zeit-
punkt noch mit einer Kennt-
nisnahme zu rechnen gewesen 
ist. Dies ist dem Arbeitgeber im 
vorliegenden Fall nicht gelungen.

Dies kann dazu führen, dass 
eine Verlängerung der Kündi-
gungsfrist um einen Monat 
eintritt. Nämlich dann, wenn 
der Zugang nicht mehr am 
letzten Tag des Monats erfolg-
te, sondern erst am 1. Tag des 
Folgemonats.

Hinweis: Arbeitgeber sollten 
vor sichtshalber die Kündigung 
bis zum Mittag einwerfen lassen. 
Andere Gerichte haben auch Zei-
ten vor 16 Uhr als zu spät bewer-
tet, so z.B. das LAG Berlin (Ur-

teil v. 20.1.1999, 6 Sa 106/98) 
und das LAG München (Be-
schluss v. 5.3.2008, 7 Ta 2/08), 
wonach in größeren Städten mit 
Briefzustellungen bis 14.00 Uhr 
gerechnet werden muss.          �

Wann gilt eine Kündigung
als zugegangen? 

Haftpfl ichtversicherer dür-
fen auch in einfach gelagerten 
Fällen 4 – 6 Wochen zur Prü-
fung des Schadensfalls in An-
spruch nehmen, bevor sie einen 
Unfallschaden regulieren. Dies 
entschieden die Richter des 
Oberlandesgerichts Stuttgart. 
Zwar sei der Schadensersatzan-
spruch eines Unfallgeschädig-
ten sofort nach Schadensent-
stehung fällig, aber in ständiger, 
bundesweiter Rechtsprechung 
wird Haftpfl ichtversicherern 
bei durchschnittlichen Scha-
densfällen ein Prüfungszeit-
raum von 4 bis 6 Wochen zu-

gestanden. Die Richter wiesen 
darauf hin, dass sich die Versi-
cherer vorher nicht im Verzug 
befi nden. Demnach musste 
der Kläger die Verfahrenskos-
ten tragen, obwohl er hinsicht-
lich des Schadens Recht hatte 
(OLG Stuttgart, Beschluss v. 
26.4.2010, 3 W 15/10).

Hinweis: Man sollte daher 
den Versicherungsgesellschaf-
ten 6 Wochen Zeit zur Scha-
densregulierung einräumen, 
aber danach sollte man direkt 
mit Fristsetzungen sein Recht 
einfordern.                            �

Versicherung hat bis zu 6 Wochen 
Zeit zur Schadensregulierung
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Der klagende Auftraggeber erhält vom 
beklagten Auftragnehmer am 20.7.1998 
ein Angebot über die Ausführung von 
Holzbauarbeiten. Die Auftragsvergabe er-
folgt am 21.7.1998. Für eine Woche spä-
ter wird ein Termin anberaumt, zu dem 
ein „formal notwendiges“ Verhandlungs-
protokoll erstellt werden soll. Der Auf-
tragnehmer entsendet zu dieser Verhand-
lung einen Mitarbeiter, der sich unter 
anderem mit einer fünfjährigen Gewähr-
leistungsfrist einverstanden erklärt, die je-
doch nicht erforderlich war. 

Der Auftraggeber nimmt die Leistung 
Anfang 1999 ab. Nachdem sich zahlreiche 
Mängel an den Arbeiten zeigten, bean-
tragte der Auftraggeber 1999 die Durch-
führung des selbständigen Beweisverfah-
rens, das 2007 endete. Gegen den nun 
geltend gemachten Anspruch auf Zahlung 
der Män gelbeseitigungskosten wendet der 
Auf tragnehmer die Verjährung ein. Er ar-
gumentiert, dass der Mitarbeiter nicht be-

vollmächtigt war, 1998 eine Gewährleis-
tungsfrist von 5 Jahren zu vereinbaren. 
Demgegenüber wendet der Auftraggeber 
ein, dass der Auftragnehmer sich das Han-
deln des Mitarbeiters zurechnen lassen 
muss.

Nach einem langen Weg durch alle 
Ins tanzen hat nun der Bundesgerichts-
hof entschieden, dass der Auftraggeber im 
Recht ist. Das Gericht weist darauf hin, 
dass einem Verhandlungsprotokoll regel-
mäßig eine Vertragsverhandlung voraus-
geht, in der es erfahrungsgemäß zu Mo-
difi zierungen des bereits geschlossenen 
Vertrages kommen kann. Entsendet der 
Auftragnehmer zu dieser Verhandlung 
einen Mitarbeiter, erzeugt er regelmäßig 
den Anschein, dass er durch diesen Mit-
arbeiter vertreten wird. Auf diesen Rechts-
schein kann der Auftraggeber vertrauen. 

Etwas anderes kann nur angenommen 
werden, wenn die „Einladung“ des Auf-

traggebers inhaltlich ausschließlich auf 
eine bloße Formalität gerichtet ist, mit der 
ein bereits geschlossener Vertrag nur noch 
einmal schriftlich niedergelegt werden 
soll. Selbst wenn dies im vorliegend ge-
schilderten Sachverhalt der Fall sein sollte, 
ist allerdings zu berücksichtigen, dass der 
Auftragnehmer zeitnah ein Protokoll über 
die Verhandlung erhalten hat.

Der Auftragnehmer hätte dem Inhalt 
des Protokolls widersprechen müssen, 
wenn er mit diesem nicht einverstanden 
gewesen wäre. Diese Pfl icht erklärt sich 
aus den Regelungen eines kaufmänni-
schen Bestätigungsschreibens, wonach 
ein unmittelbar auf eine Verhandlung 
folgendes Schweigen ausnahmsweise als 
Annahme gewertet werden kann. Die-
se Regelungen sind entsprechend auf ein 
Verhandlungsprotokoll anzuwenden. �

Bundesgerichtshof, Urteil
vom 27.1.2011 – VII ZR 186/09 

Verhandlungsprotokoll als kauf-
männisches Bestätigungsschreiben
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Die Verbüßung einer mehrjähri-
gen Freiheitsstrafe ist grundsätzlich 
geeignet, die ordentliche Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses zu rechtferti-
gen. Mit Urteil vom 24.03.2011 hat das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) entschie-
den, dass es unter Berücksichtigung 
der Dauer der Freiheitsstrafe nicht zu-
mutbar war, an dem Arbeitsverhältnis 
festzuhalten.

Sachverhalt: Der Kläger war bei der Be-
klagten seit 1992 beschäftigt. Im Novem-
ber 2006 wurde er in Untersuchungshaft 
genommen. Die Straftat hatte dabei zu 
der Tätigkeit keinen Bezug. Im Mai 2007 
wurde er zu einer Freiheitsstrafe von vier 
Jahren und sieben Monaten verurteilt. 
Laut Vollzugsplan war die Möglichkeit ei-

nes offenen Vollzugs zunächst nicht vor-
gesehen. Eine dahingehende Prüfung soll-
te erstmals im Dezember 2008 erfolgen. 
Die Beklagte besetzte den Arbeitsplatz des 
Klägers dauerhaft mit einem anderen Ar-
beitnehmer und kündigte das Arbeitsver-
hältnis im Februar 2008 ordentlich.

In der Urteilsbegründung führt das 
BAG aus, dass sowohl bei den Anforde-
rungen an den Kündigungsgrund als auch 
bei der einzelfallbezogenen Interessen-
abwägung berücksichtigt werden muss, 
dass der Arbeitnehmer seine Leistungsun-
möglichkeit und die damit einhergehende 
Störung des Arbeitsverhältnisses selbst zu 
vertreten hat. Dem Arbeitgeber seien des-
halb zur Überbrückung der Fehlzeit typi-
scherweise geringere Anstrengungen und 

Belastungen zuzumuten als bei einer Ver-
hinderung des Arbeitnehmers etwa wegen 
Krankheit. Zudem sei die voraussichtliche 
Dauer der Leistungsunmöglichkeit in Be-
tracht zu ziehen. 

Hinweis: Haben die der strafgerichtli-
chen Verurteilung zugrunde liegenden Ta-
ten keinen Bezug zum Arbeitsverhältnis, 
kommt regelmäßig nur eine personenbe-
dingte Kündigung in Betracht. Bei dieser 
müssen die gesamten Umstände bewertet 
werden. Jedenfalls dann, wenn gegen den 
Arbeitnehmer rechtskräftig eine Freiheits-
strafe von mehr als zwei Jahren verhängt 
worden ist, können die Arbeitgeber nun 
eine Kündigung aussprechen und den Ar-
beitsplatz neu besetzen. �

BAG, Aktenzeichen: 2 AZR 790/09

BAG bestätigt Kündigung wegen
mehrjähriger Freiheitsstrafe

19
FORUM 2/2011

Termine Namen + Nachrichten Handwerksforum EditorialRecht + Ausbildung



Der Kläger kaufte bei der Beklagten 
im Mai 2007 einen Gebrauchtwagen mit 
einer Laufl eistung von 114.000 km. Die 
Erstzulassung des Fahrzeugs war 1998. 
Die Beklagte sicherte dem Kläger zu, dass 
das Fahrzeug noch einer eingehenden 
technischen Untersuchung unterzogen 
würde. Es werde ein sog. „Gebrauchtwa-
gen-Check“ durchgeführt. In einem dann 
erstellten Protokoll der Beklagten wur-
de unter der Position „Zahnriemen“ ver-
merkt: „Sichtprüfung i.O.“. 

Ca. vier Monate später riss der Zahn-
riemen und das Fahrzeug des Klägers erlitt 
einen Motorschaden. Der Kläger nahm 
die Beklagte auf Schadensersatz in An-

spruch. Das Landgericht gab dem Kläger 
Recht. 

Es führte aus, dass dem Kläger ein Scha-
densersatzanspruch aus dem Gesichts-
punkt der positiven Vertragsverletzung zu-
stünde. Es konstruierte eine Hinweis- und 
Aufklärungspfl icht zu Lasten der Beklag-
ten. Der Verkauf eines Gebrauchtwagens 
unter dem Hinweis auf eine bereits erfolg-
te oder noch vorzunehmende Überprü-
fung des Fahrzeugs begründe ein besonde-
res Vertrauensverhältnis zwischen Käufer 
und Verkäufer. Aus diesem Vertrauensver-
hältnis können besondere Hinweis- und 
Aufklärungspfl ichten als Nebenpfl ichten 
erwachsen. Der Umfang der vertraglichen 

Nebenpfl ichten ist dabei jedoch vom Ein-
zelfall abhängig. 

Hinweis: Bei der Entscheidung völlig of-
fen gelassen worden ist die Frage, für wel-
chen Zeitraum eine Haftung eines beklag-
ten Händlers aus einer Verletzung einer 
vertraglichen Nebenpfl icht begründet 
werden kann. Dies ist insbesondere vorlie-
gend vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
es sich wie hier um einen Zahnriemen, 
mithin um ein Verschleißteil gehandelt 
hat. Daher seien Sie vorsichtig mit Aussa-
gen der oben geschilderten Art.  �

Landgericht Gera, Urteil
vom 28.10.2009 – Az. 1 S 428/08 

Schadensersatz für
gerissenen Zahnriemen
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Werden wiederkehrende Leistungen 
in sachlichem Zusammenhang mit der 
Übertragung von Vermögen im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge zugesagt, 
sind sie den Sonderausgaben und den wie-
derkehrenden Bezügen zugeordnet. Für 
den Sonderausgabenabzug müssen die 
Vertragsparteien den im Versorgungsver-
trag vereinbarten Verpflichtungen aller-
dings auch tatsächlich nachgekommen.

Der Sachverhalt: Dem Kläger waren 
von seinen Eltern im Dezember 1981 im 
Wege der vorweggenommenen Erbfolge 
landwirtschaftlich genutzte Grundstücke 
übertragen worden. Im Übergabevertrag 
war vereinbart, dass die bestehenden Au-
ßenstände des Unternehmens des Vaters 
zur Tilgung der Verbindlichkeiten ver-
wendet werden sollten, die auf den vom 
Kläger übernommenen Grundstücken 
dinglich abgesichert waren. Im Gegenzug 
verpfl ichtete sich der Kläger, Altenteilleis-
tungen (u.a. Nutzung einer Altenteilwoh-
nung, Aufwendungen für Heizung und 
Strom, Essen und Trinken sowie ein mo-
natliches Taschengeld i.H.v. 350 DM) zu 
gewähren. Das Taschengeld sollte ab 1983 
gezahlt werden.

Tatsächlich erbrachte der Kläger die 
vereinbarten Barleistungen i.H.v. 350 
DM bis einschließlich Juni 1997 nicht. Er 
gab an, dass seine Eltern nicht auf das Ta-
schengeld angewiesen gewesen seien.

Im Juni 1997 schloss der Kläger mit sei-
nen Eltern einen Änderungsvertrag. Darin 
verpfl ichtete sich der Kläger, – unter Ein-
schluss des zu leistenden Taschengelds – 
seinen Eltern ab Juli 1997 einen Pauschal-
betrag i.H.v. 1.000 DM zu bezahlen. Diese 
Barrente bezahlte der Kläger dann auch 
tatsächlich. In seiner Einkommensteuer-
erklärung für das Streitjahr 1997 machte 
er infolgedessen Altenteilleistungen i.H.v. 
15.485 DM als Sonderausgaben nach § 

10 Abs. 1 Nr. 1a EStG geltend, die das Fi-
nanzamt allerdings versagte.

Die hiergegen gerichtete Klage blieb in 
allen Instanzen erfolglos.

Die Gründe: Die streitigen Zahlungen 
des Klägers an seine Eltern waren nicht als 
Sonderausgaben anzuerkennen.

Werden – wie hier – wiederkehrende Leis-
tungen in sachlichem Zusammenhang mit 
der Übertragung von Vermögen im Wege 
der vorweggenommenen Erbfolge zugesagt, 
stellen diese weder Veräußerungsentgelt des 
Übergebers noch Anschaffungskosten des 
Übernehmers dar, sondern sind spezialge-
setzlich den Sonderausgaben gem. § 10 Abs. 
1 Nr. 1a EStG und den wiederkehrenden 
Bezügen nach § 22 Nr. 1 S. 1 EStG zugeord-
net. Für den Sonderausgabenabzug müssen 
die Parteien den im Versorgungsvertrag ein-
gegangenen Verpfl ichtungen allerdings auch 
tatsächlich nachkommen.

Die mangelnde tatsächliche Durchfüh-
rung des Übergabevertrags ließ auf einen 
fehlenden Rechtsbindungswillen der Par-
teien schließen. Den Klägern war auch 
nach Abschluss des Änderungsvertrags im 

Juni 1997 keine „Rückkehr zum vertrags-
getreuen Verhalten“ möglich.

Die Eltern hatten dem Kläger ihr Ver-
mögen bereits im Dezember 1981 über-
geben und dafür bis Juni 1997 nicht das 
vereinbarte Taschengeld erhalten. Ein am 
Versorgungsvertrag festhaltender Vermö-
gensübernehmer würde die Versorgungs-
zahlungen nicht ohne sachlichen Grund 
über einen so langen Zeitraum ausset-
zen. Ein solcher sachlicher Grund lag hier 
nicht vor. So hatten die Vertragsparteien 
das Altenteil gerade nicht an den jeweili-
gen Bedarf der Eltern geknüpft.

Hinweis: Dieses Urteil unterstreicht 
noch einmal folgende Feststellung, die in 
allen Bereichen gilt: Auch Verträge zwi-
schen nahen Angehörigen sind bindend. 
Sie müssen aber auch vertragsgemäß ge-
lebt werden, andernfalls können Sie Ihre 
Gültigkeit verlieren. Des Weiteren müs-
sen Verträge zwischen Angehörigen auch 
immer angemessen sein, das bedeutet, so 
oder so ähnlich wäre der Vertrag auch mit 
einem „Fremden“ geschlossen worden. 
Diese beiden Voraussetzungen muss jeder 
Vertrag erfüllen, damit er problemlos von 
den Behörden anerkannt wird. �

Vorsicht bei Versorgungsleistungen im 
Rahmen von Übergabe von Vermögen
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Eine Werbung mit hervorgehobe-
nen Einführungspreisen, denen höhe-
re durchgestrichene Preise gegenüber-
gestellt werden, ist nur zulässig, wenn 
sich aus der Werbung ergibt, wie lange 
die Einführungspreise gelten und ab 
wann die durchgestrichenen höheren 
Preise verlangt werden.

Dabei hatte der Bundesgerichtshof 
folgenden Fall zu entscheiden: Der Be-
klagte betrieb ein Geschäft und warb mit 
einem in einer lokalen  Zeitung beigefüg-
ten Prospekt für ein besonderes Produkt 
mit „einzigartigen“ Einführungspreisen, 
denen er deutlich höhere durchgestri-
chene Preise gegenüberstellte. Im Text 
des Prospekts wies er darauf hin, dass die 

Kollektion eine Weltneuheit sei, zu deren 
Markteinführung er als Hersteller hohe 
Nachlässe gewähren könne.

Die Klägerin, eine ortsansässige Wett-
bewerberin, sah in dieser Werbung eine 
Irreführung und einen Verstoß gegen das 
wettbewerbsrechtliche Transparenzgebot. 
Ihre Klage hatte in allen Instanzen Erfolg. 

Der Bundesgerichtshof hat die Revisi-
on des Beklagten zurückgewiesen. Er hat 
die Ansicht des Oberlandesgerichts bestä-
tigt, dass die Bedingungen für die Inan-
spruchnahme dieser Verkaufsförderungs-
maßnahme in der Werbeanzeige nicht 
– wie in § 4 Nr. 4 UWG gefordert – klar 
und eindeutig angegeben waren. Außer-

dem verstoße die Werbung gegen das Irre-
führungsverbot.

Wer mit einem höheren durchgestriche-
nen Preis werbe, müsse deut lich machen, 
worauf sich dieser Preis beziehe. Handele es 
sich um den regulären Preis, den der Händ-
ler nach Abschluss der Einführungswerbung 
verlange, müsse er angeben, ab wann er die-
sen regulären Preis in Rechnung stellen wer-
de. Anders als beim Räumungsverkauf, bei 
dem der Kaufmann nach der Rechtspre-
chung zu einer zeitlichen Begrenzung genö-
tigt ist, muss damit ein Einführungsangebot, 
das mit durchgestrichenen höheren Preisen 
wirbt, eine zeitliche Begrenzung aufweisen.� 

Bundesgerichtshof, Urteil
vom 17.3.2011 – I ZR 81/09

Werbung mit durchgestrichenen Preisen 
bei Eröffnungsangebot untersagt

Das Oberlandesgericht Düsseldorf 
hatte folgenden Fall zu entscheiden: Der 
Auftragnehmer wird vom Auftraggeber 
beauftragt, Aufzuganlagen zu liefern. Als 
Liefertermin wird „ca. Mitte 08.03.“ und 
als Ausführungszeitraum „acht Wochen“ 
vereinbart. Nachdem der Auftragnehmer 
die Materialien im Dezember 2003 auf 
die Baustelle verbracht hat und bis No-
vember 2004 keine Aufforderung zum 
Einbau durch den Auftraggeber erhalten 
hat, fordert der Auftragnehmer diesen 
auf, ihm einen Termin für den Montage-
termin mitzuteilen. Mit weiterem Schrei-
ben vom 14.1.2005 setzt der Auftragneh-
mer dem Auftraggeber schließlich eine 
Frist bis zum 26.1.2005. Im Februar teilt 
der Auftraggeber mit, dass das angelie-
ferte Material gestohlen worden ist. Der 
Auftragnehmer kündigt den Bauvertrag 
und rechnet unter Zugrundelegung der 

vertraglichen Vereinbarung die Einzelpo-
sitionen ab. 

Hiergegen wendet sich der Auftrag-
geber mit dem Argument, es sei keine 
Ausführungsfrist vereinbart worden und 
daher sei die Preisgefahr nicht auf ihn 
übergegangen. Der Auftragnehmer sieht 
dies anders und klagt. Vor dem Oberlan-
desgericht bekam er nun Recht.

Es führt aus, dass selbst dann, wenn 
Auftraggeber und Auftragnehmer für die 
Erbringung der vertraglich geschuldeten 
Leistung keinen festen Termin vereinba-
ren, der Abruf der Leistungen seitens des 
Auftraggebers nicht unbegrenzt verscho-
ben werden kann. Das Oberlandesgericht 
führt weiter aus, dass jedenfalls im No-
vember 2004 ein Abruf des Auftraggebers 
längst hätte erfolgen müssen. Dieser ist 

dann nach Ablauf der im Schreiben vom 
14.1.2005 gesetzten Frist in Annahme-
verzug geraten. Das Recht zur Kündigung 
des Bauvertrages resultiert aus § 9 Nr.1a) 
VOB/B; der Anspruch des Auftragneh-
mers auf Zahlung ergibt sich aus § 9 Nr.3 
VOB/B bzw. § 6 Nr.7 VOB/B. 

Hinweis: Das Gericht hat damit entschie-
den, dass der Auftraggeber nicht ohne Wei-
teres die Lieferung der bestellten Bauteile 
akzeptieren kann, jedoch den Abruf der be-
auftragten Einbauleistungen fast ein Jahr 
unterlässt. Damit hat der Auftraggeber ge-
gen die von ihm geschuldete Mitwirkungs-
pfl icht gemäß § 644 Abs.1 Satz 2 BGB 
i.V.m. § 291 S.1 BGB verstoßen. Damit 
geht die Preisgefahr auf ihn über. � 

Oberlandesgericht Düsseldorf,
Urteil vom 29.10.2010 – 22 U 135/08  

Annahmeverzug durch Nichtabruf
der Auftragnehmerleistungen
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Die Arbeitnehmerin ist in einem Be-
trieb als Reinigungskraft tätig für einen 
monatlichen Bruttolohn von 320 EUR 
tätig. Durch einen Zufall geht die Ar-
beitnehmerin abends an dem Betrieb 
vorbei und hört von außen einen Alarm-
ton. Kurzer Hand geht sie in das Gebäu-
de und stellt fest, von welchem Gerät 
der Ton ausgeht. Um den Alarm auszu-
stellen, drückt die Arbeitnehmerin den 
Knopf der Steuer einheit. Es handelt sich 
dabei jedoch nicht um die Abschaltung 
des Alarms als vielmehr um die Notab-
schaltung, die zum kompletten Ausfall 
des Gerätes führt. Dem Arbeitgeber ent-
steht durch dieses Verhalten ein Schaden 
in Höhe von 30.000 EUR. Der Arbeitge-
ber macht diesen Schaden gegenüber sei-
ner Arbeitnehmerin geltend. 

Das Landesarbeitsgericht verurteilt die 
Arbeitnehmerin zur Zahlung von Scha-
densersatz in Höhe von 3.840 EUR, was 
einem Jahresgehalt entspricht. Die dage-
gen eingelegte Revision vor dem Bundes-
arbeitsgericht hat keinen Erfolg, vielmehr 
wird das Urteil des Landesarbeitsgerichts 
bestätigt.

Auszugehen ist von den Grundsätzen 
zur beschränkten Haftung von Arbeitneh-
mern. Diese Grundsätze greifen ein, wenn 
ein Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber in 
Ausübung einer betrieblich veranlassten 
Tätigkeit einen Schaden zufügt. Die „be-
triebliche“ Veranlassung ist im geschilder-
ten Fall gegeben, da die Arbeitnehmerin 
im Interesse ihres Arbeitgebers gehandelt 
hat, um Schaden von diesem abzuwen-
den und damit letztendlich auch ihren 
Arbeitsplatz zu erhalten. Dabei ist es un-
schädlich, dass das Abschalten erst nach 
der Arbeitszeit der Arbeitnehmerin statt-
gefunden hat.

Auch hätte die Arbeitnehmerin die Ab-
schaltung des Geräts nicht bedienen dür-
fen, da sie wissen musste, dass sie der Be-
dienung einer derart komplexen Maschine 
nicht gewachsen ist. Damit hat sie grob 
fahrlässig gehandelt. 

Der Höhe nach hat das Landesarbeits-
gericht ein ganzes Bruttojahresgehalt der 
Arbeitnehmerin ausgeurteilt, obwohl die-
se eine private Haftpfl ichtversicherung ab-
geschlossen hat, die sich wiederum ohne 

Anerkennung einer Rechtspfl icht bereiter-
klärt hat, den entstandenen Schaden ge-
genüber dem Arbeitgeber zu regulieren. 
Da sich eine private Haftpfl ichtversiche-
rung nicht auf die interne Betriebsrisiko-
verteilung auswirkt, ist diese bei dem aus 
zu urteilenden Betrag nicht zu berücksich-
tigen. 

Hinweis: Diese Entscheidung ist inso-
fern beachtenswert, da vom Bundesar-
beitsgericht die Ersatzleistung in Höhe 
eines Bruttojahresgehalts bestätigt wurde. 
Bisher stand das Bundesarbeitsgericht auf 
dem Standpunkt, dass Haftungserleichte-
rungen auch bei grober Fahrlässigkeit zu 
berücksichtigen sind, sofern ein deutliches 
Missverhältnis zwischen Arbeitsverdienst 
und verwirklichtem Schadensrisiko der 
Tätigkeit besteht. Zudem bleibt in den 
Erwägungen des Gerichts unberücksich-
tigt, dass die Arbeitnehmerin durch den 
ausgeurteilten Schadensersatzbetrag mög-
licherweise in die Privatinsolvenz „getrie-
ben“ wird.  �

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
28.10.2010 – 8 AZR 418/09

Arbeitnehmerhaftung
bei grober Fahrlässigkeit

Für die Beschaffenheit eines Fahrzeugs 
ist die bildliche Darstellung in einer Inter-
netbörse ebenso bindend wie ein Beschrei-
bungstext. Dies geht aus einem aktuellen 
Urteil des Bundesgerichtshofs hervor. Fehlt 
ein auf einem Foto abgebildetes Ausstat-
tungsmerkmal schließlich bei der Waren-
übergabe, begründet dies nach Auffassung 
des Gerichts das Recht des Käufers auf 
Nacherfüllung. Ein Recht auf Schaden-
ersatz hat der Käufer dagegen nicht (AZ: 
VIII ZR 346/09).

Im zugrundeliegenden Fall hatte der 
Kläger für ein Auto in einer Internet-

Restwert börse geboten. Auf einem Foto 
des Fahrzeugs war eine Standheizung zu 
erkennen, die in der Fahrzeugbeschrei-
bung dagegen nicht als Zusatzausstattung 
erwähnt wurde. Nach dem Willen des 
Autohauses sollte sie auch nicht verkauft, 
sondern vor der Übergabe ausgebaut wer-
den. Die Klägerin bot für das abgebilde-
te Fahrzeug 5.120 Euro, das verkaufende 
Autohaus ging darauf ein.

Bei der Fahrzeugübergabe war die Stand-
heizung ausgebaut, woraufhin die Käufe-
rin das Autohaus auf Erstattung der Kos-
ten für den Erwerb und den Einbau einer 

gebrauchten Standheizung in Anspruch 
nahm.

Diesen Anspruch auf Schadenersatz lehn-
te der BGH ab. Er führte aber zugleich 
aus, dass der Klägerin rechtlich „ge mäß 
§ 439 Abs. 1 BGB ein Anspruch auf Nach-
erfüllung zustehe, der auf Wiedereinbau der 
im Internet abgebildeten Standheizung 
oder Einbau einer gleichwertigen Stand-
heizung, nicht aber auf Kostenerstattung 
gerichtet ist“. Diesen Nacherfüllungsan-
spruch hätte die Klägerin geltend machen 
müssen, bevor Sie den Schadenersatz ver-
langte. �

BGH: Internet-Fotos sind bindend
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M A S S I V E  L e b e n s f r e u d e !
> schlüsselfertiger Neubau und Umbau zum Festpreis
> ganzheitliche Energiesparkonzepte
> individuelle Planung

www.korthaus-gmbh.de
Tel.: (0 22 61) 8 16 18-0
Tel.: (0 22 04) 96 76 7-0 B a u u n t e r n e h m e n

DOMS
· Ausführung aller Tiefbauarbeiten
· Kanalsanierung
· Dichtheitsüberprüfung nach § 61a
· Pflasterarbeiten
· Container-Service
· Kernbohrungen in Beton und Asphalt
· Rohrleitungsbau
· Saugbaggertechnik und -Verleih
· Ausbildungsbetrieb

Karl-Ulitzka-Str. 7 · 51373 Leverkusen
Tel: (02 14)6 12 65 + 6 80 05 Fax: 6 35 74

www.domsgmbh.de
info@domsgmbh.de

Kabel- und
Kanalbau Gm

bH



Hans-Josef Wester
Tischlerei-Meisterbetrieb
Druckerweg 9
51789 Lindlar
Industriepark Klause

Tel.: 02266/6334
Fax: 02266/4409453
Mobil: 0177/8931790

E-Mail: hannowester@gmx.de
www.tischlerei-wester.de

Möbel  ·  Türen  ·  Fenster  ·  Treppen  ·  Einbauschränke  ·  Innenausbau

Lang andauernde Arbeitsunfähigkeit

Kein Anspruch auf Weiternutzung
des Dienstwagens

Das Recht eines Arbeitnehmers zur 
Nutzung eines auch zu privaten Zwecken 
überlassenen Dienstwagens endet bei lang 
andauernder Arbeitsunfähigkeit mit Ab-
lauf des Entgeltfortzahlungszeitraums. 
Die Überlassung des Dienstwagens ist Teil 
des Arbeitsentgelts. Da dieses nach Ablauf 
der Entgeltfortzahlungspfl icht nicht mehr 
geschuldet ist, kann der Dienstwagen in 
diesem Fall zurückverlangt werden.

Der Kläger ist bei der Beklagten als 
Bauleiter beschäftigt. Die Beklagte hatte 
ihm einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung zur Verfügung gestellt. 

2008 erkrankte der Kläger und war 
mehr als neun Monate bis einschließlich 
14.12.2008 arbeitsunfähig. Sein Ent-
gelt fortzahlungsanspruch endete zum 
13.4.2008. Anfang November 2008 
for derte die Beklagte vom Kläger den 

Dienstwagen zurück, da der Leasingver-
trag hierfür auslief. Der Kläger kam dem 
am 13.11.2008 nach, erhielt allerdings 
bis zur Wiederaufnahme der Arbeit am 
18.12.2008 von der Beklagten keinen 
neuen Dienstwagen zur Verfügung ge-
stellt. Mit seiner Klage verlangte der Klä-
ger eine Nutzungsausfallentschädigung für 
die Zeit vom 13.11. bis zum 15.12.2008. 
Die hierauf gerichtete Klage hatte in allen 
Instanzen keinen Erfolg.

Nach der Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts hat der Kläger hat gegen die 
Beklagte keinen Anspruch auf Nutzungs-
ausfallentschädigung für die Zeit, in der 
ihm kein Dienstwagen zur Verfügung stand.

Grundsätzlich kann der Arbeitnehmer 
zwar eine Nutzungsausfallentschädigung 
in Höhe der steuerlichen Bewertung der 
privaten Nutzungsmöglichkeit verlangen, 

wenn ihm der Arbeitgeber das Fahrzeug 
vertragswidrig entzieht. 

Die Gebrauchsüberlassung eines Pkw 
zur privaten Nutzung ist aber zusätzliche 
Gegenleistung für die geschuldete Ar-
beitsleistung. Sie ist deshalb steuer- und 
abgabenpfl ichtiger Teil des geschuldeten 
Arbeitsentgelts und damit Teil der Ar-
beitsvergütung. Daher ist sie regelmäßig 
nur so lange geschuldet, wie der Arbeit-
geber überhaupt Arbeitsentgelt schuldet. 
Das ist für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, 
für die keine Entgeltfortzahlungspfl icht 
mehr besteht, nicht der Fall.

Nach diesen Grundsätzen musste die 
Beklagte dem Kläger ab Ablauf des Ent-
geltfortzahlungszeitraums keinen Dienst-
wagen mehr zur privaten Nutzung zur 
Verfügung stellen. �

BAG 14.12.2010, 9 AZR 631/09
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Schmiedeweg 1
51789 Lindlar

Industriepark Klause
www.holz-richter.de

Vollsortiment Platten, Türen, Schnittholz, 

Böden, Holzbau, Gartenholz 

und Gartenmöbel



In dem Gebäude des Gym-
nasiums Leichlingen fand am 
17.2.2011 die 7. Ausbildungs-
messe Leichlingen statt. Orga-
nisiert wurde diese Veranstal-
tung von der Stadtentwicklung 
Leichlingen GmbH (SEL). An 
dieser Messe nahmen knapp 30 
Aussteller teil, unter ande rem 
überregionale Unterneh men 
wie die Volksbank Rhein-Wup-
per, OBI oder die Curren-
ta GmbH & Co. OHG, aber 
auch regionale Betriebe wie die 
Bäckerei Willeke und der Ma-
lermeister Ludwig Blocksiepen.

Da nur wenige Handwerks-
betriebe die Möglichkeit hat-
ten, in der Zeit von 8 bis 15 
Uhr ihr Handwerk zu präsen-
tieren, war die Kreishandwerk-
erschaft mit einem Informati-
onsstand zu den verschiedenen 
Ausbildungsberufen im Hand-
werk vertreten. So konnte den 
knapp 600 Schülerinnen und 
Schülern der Hauptschule, 
der Realschule und des Gym-
nasiums die große Vielfalt der 
handwerklichen Berufe vorge-
stellt werden. In Einzelgesprä-
chen konnten den Schülerin-
nen und Schülern die Vorteile 

einer handwerklichen Ausbil-
dung und die damit verbunden 
Zukunftsperspektiven erläutert 
werden.

Dies war eine weitere Aus-
bil dungs mes se im Jahr 2011, 
an der die Kreis handwerker-
schaft als Vertretung der Hand -
werksbetriebe teilgenommen 
hat. Weitere Ausbildungsbör-
sen und -messen sind in unserer 
Region für dieses Jahr geplant 
und werden zu Informations- 
und Werbezwecken durch die 
Kreishandwerkerschaft wahrge-
nommen.

Von den Veranstaltern wird 
es jedoch begrüßt, wenn sich 
Handwerksbetriebe direkt be-
teiligen, um ihren Beruf und 
ihr Unternehmen vorzustel-
len. Auch werden regelmäßig 
Handwerker gesucht, die einen 
kurzen Vortrag zu ihrem Be-
trieb und ihrem Werdegang so-
wie dem täglichen Arbeitsablauf 
halten wollen. Die Ausbildungs-
messen sind für die Betriebe 
eine gute Möglichkeit junge 
Menschen für den Handwerks-
beruf zu begeistern und so neue 
Auszubildende zu fi nden, aber 

Ausbildungsmesse
in Leichlingen
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Auch in diesem Jahr fand das Projekt 
„Komm auf Tour – meine Stärken, mei-
ne Zukunft“, das landesweite Projekt zur 
Berufsorientierung und Lebensplanung, 
im Oberbergischen Kreis in der Zeit vom 
29.-31. März 2011 statt. Dieses Mal wur-
de das Projekt im Kulturzentrum in Lind-
lar durchgeführt. Bei dem Projekt haben 
wieder eine Vielzahl regionaler Akteure 
zusammengearbeitet, u.a. die Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land und die OK 
Ausbildung, welche für die Seite der Ver-
tretung der Arbeitgeber im Rahmen der 
Berufsorientierung standen.

Rund 580 Jugendliche nutzten die Ge-
legenheit, in einem innovativen und hand-
lungsorientierten Erlebnisparcours ihre 
Stärken herauszufi nden, um entsprechende 

Berufsfelder für sich zu entdecken. Land-
rat Hagen Jobi bestärkte den Ansatz des 
Projektes, dass die Weichen für die eigene 
Zukunft gar nicht früh genug gestellt wer-
den können. In dem Projekt geht es vor 
allem darum, die eigenen Stärken zu er-
kennen und zielorientiert zu nutzen, denn 
Bildungsplanung ist Lebensplanung. Mit 
Hilfe des Erlebnisparcours können die 
Schülerinnen und Schüler an 6 Stationen 
erkennen, welche Berufe ihren Fähigkeiten 

„Ordnung“, „Zahlen“, „Hände“, „Re den“, 
„Dienst“ und „Phantasie“ zugeordnet sind.

Die Resonanz war auf das Projekt ins-
gesamt auch hervorragend. So bekamen 
die Kinder in der 7. Klasse auf spieleri-
sche Art und Weise und rechtzeitig vor-
geführt, welche konkreten Berufe es gibt 
und welche Berufsvorstellungen man ha-
ben kann. Ganz wichtig in diesem Projekt 
war auch ein Elternabend, an dem weit 
über 130 Eltern teilgenommen haben und 
bei dem stellv. Hauptgeschäftsführer Otto 
mit Frau Claudia Fuchs von der OK Aus-
bildung Rede und Antwort stand.

Hoffentlich kommt „Komm auf Tour“ 
nächstes Jahr wieder in den Oberbergi-
schen Kreis. �

Komm auf Tour – meine Stärken,
meine Zukunft

natürlich auch, um ihren Betrieb in der 
Region bekannter zu machen. Eine solche 
Ausbildungsmesse kann daher sowohl für 
die Ausbildungsplatzsuchenden, aber auch 
für die Betriebe einen „Gewinn“ darstellen.

Betriebe, die an solchen Ausbildungs-
messen oder an einer Vortragstätig keit In-
teresse haben, können sich ger ne an Herrn 
Assessor Ruhl (02202 / 9359-32; ruhl@
handwerk-direkt.de) wenden. Dort kön-

nen Sie Informationen über die uns be-
kannten Ausbildungsmessen in der Re-
gion und weitere Informationen zu den 
dortigen Beteiligungsmöglichkeiten erhal-
ten. �

Lossprechungsfeier der
Elektroinnung Bergisches Land 

Am 24. März fand die Lossprechungs-
feier der Elektroinnung Bergisches Land 
im „Bergischen Löwen“ in Bergisch Glad-
bach statt.

Insgesamt hat die Elektroinnung 87 Ju-
gendlichen den Gesellbrief über die bestan-
dene Ausbildung im Elektrohandwerk über-
reichen können. Zwei Auszubildende haben 
ihre Gesellenprüfung als Elektroniker für 
Maschinen und Antriebstechnik abgelegt.

Der stv. Obermeister der Elektroin-
nung Thomas Brass und die stellvertreten-
de Obermeisterin Anke Meissner freuten 

sich zusammen mit den Auszubildenden. 
Kreishandwerksmeister Bert Emundts 
wies auf die guten Aussichten im Hand-
werk hin und hofft, dass auch angesichts 
des demographischen Wandels jeder Aus-
zubildende eine Arbeit fi nden wird.

Nach einer musikalischen Darbietung 
von Harfe und Geige händigte stv.  Ober-
meister Thomas Brass die Gesellenbriefe 
aus. Allen Prüfl ingen gilt unser Glück-
wunsch.   �

31
FORUM 2/2011

Termine Namen + Nachrichten Handwerksforum EditorialRecht + Ausbildung



Insgesamt 178 Gesellinnen und Gesel-
len aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, 
aus dem Oberbergischen Kreis und aus 
Leverkusen wurden bei der feierlichen 
Lossprechung im Kulturzentrum Lindlar 
am 11. März 2011 begrüßt. 

158 Jugendliche haben ihre Gesellen-
prüfung als Kraftfahrzeugmechatroniker 
abgelegt. Die verbleibenden 20 Jugendli-
chen haben ihre Ausbildung als Kraftfahr-
zeugservicemechaniker abgeschlossen. 

standenen Prüfung zu beglückwünschen, 
konnte er doch 26 Jugendliche wegen 
sehr guter Leistungen auszeichnen. Bester 
seiner Zunft war David Engels von der 
Autohaus Kaltenbach GmbH. Für seine 
hervorragenden Ausbildungsleistungen 
erhielt er einen Gutschein über ein Fah-
rertraining am Nürburgring.

Mit den Auszubildenden freuten sich 
auch der stellvertretende Kreishandwerks- 
und Ehrenobermeister Udo Tang sowie 
die stellvertretene Obermeisterin Monika 
Gieraths-Heller. 

Allen Gesellinnen und Gesellen gratu-
lieren wir noch einmal recht herzlich.  �

Lossprechungsfeier der
Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land

Obermeister Reiner Irlenbusch hatte 
große Freude, die Auszubildenden zur be-
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Am 26. Januar 2011 freuten sich Ober-
meister Achim Willutzki sowie der stell-
vertretende Obermeister Hubertus Sasgen 
über 5 neue Gesellen des Informations-
technikerhandwerks. Bei einem gemütli-
chen Abendessen im Haus Rheindorf in 
Bergisch Gladbach erhielten die Gesellen 
ihre Prüfungszeugnisse und Gesellenbrie-
fe. Wir gratulieren den Auszubildenden 
zur bestandenen Prüfung und wünschen 
ihnen auf ihrem weiteren berufl ichen Weg 
viel Erfolg! �

Lossprechungsfeier der Innung
für Informationstechnik

Lossprechungsfeier der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

Am 27. Februar 2011 fand die Losspre-
chungsfeier der Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik im Hause der Energie-
versorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 
statt. Im Kreise der Familien, Verwandten 
und Bekannten wurde den Gesellen das 
Prüfungszeugnis und der Gesellenbrief 
übergeben.

Beglückwünscht wurden die Prüfungs-
jahrgänge des Sommers 2010 sowie des 
Winters 2010/2011. Insgesamt haben 66 

Jugendliche die Gesellenprüfung als An-
lagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- 
und Klimatechnik bestanden. 

Zusammen mit den Junggesellen freu-
ten sich der Obermeister der Innung für 

Sanitär- und Heizungstechnik Thomas 
Braun sowie die stellvertretenden Ober-
meister und die Lehrlingswarte.

Zur bestandenen Prüfung gratulieren 
wir ganz herzlich!  �
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Am 11. März in den frühen Abend-
stunden war es wieder soweit: 43 Aus-
zubildenden konnte feierlich der Gesel-
lenbrief überreicht werden. Im schönen 
Ambiente der Aula / Vorburg von Schloss 
Ehreshoven in Engelskirchen freuten sich 
zusammen mit den Jugendlichen auch 
Kreishandwerksmeister Bert Emundts so-
wie der Obermeister der Innung für Me-

talltechnik Dieter Eiberg und Vorstands-
mitglied Bernd Schätzmüller.

9 Auszubildende wurden aufgrund ih-
rer guten Leistungen ausgezeichnet und 
erhielten ein Buchgeschenk. Insgesamt 
können die Junggesellen positiv in die Zu-
kunft blicken und auf das schnelle Finden 
eines Arbeitsplatzes hoffen. 

Wir gratulieren allen Gesellen ganz 
herzlich zur bestandenen Prüfung.  �

Innung für Metalltechnik Bergisches Land

Lossprechungsfeier: 43 neue Gesellen



Ihre Partner fürIhre Partner für
Sanitär – Heizung – KlimaSanitär – Heizung – Klima

Es ist schon eine kleine Tra-
dition, dass der Oberbergische 
Kreis, die Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land und die 
Volksbank Oberberg eG ober-
bergische Hauseigentümer in 
der Heizperiode zur Teilnahme 
an einer Thermografi eaktion 
aufgerufen haben. Die diesjäh-
rige Aktion fand im Rahmen 
der Informationsveranstaltung 
„Energetische Schwachstellen 
erkennen“ im Forum der Volks-
bank in Wiehl ihren Abschluss. 
Rund 100 Aktionsteilnehmer 
waren gekommen und nutzten 
die Gelegenheit der Teilnah-
me an Fachvorträgen, die u.a. 
gehalten wurden durch den 
Obermeister der Dachdecke-
rinnung, Herrn Harald Lau-
denberg, den Obermeister der 
Innung für Sanitär- und Hei-
zungstechnik, Herrn Thomas 
Braun und das Sachverstän-
digenbüro Andreas Lippertz 
für den Bereich der Fassaden. 
Moderiert wurde die Veranstal-

tung durch den stellv. Haupt-
geschäftsführer der Kreishand-
werkerschaft, Herrn Marcus 
Otto.

Die Einzelgespräche führ-
ten für die Dachdeckerinnung 
Vorstandsmitglied Herr Mack, 
für die Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik stellv. Ober-
meister Bernd Gillmann und 
Vorstandsmitglied Henning 
Koch. Für die Maler- und La-
ckiererinnung berieten stellv. 
Kreishandwerksmeister Ger-
hard Reimann und Lehrlings-
wart Bernd Zemke. 

„Bei der Bewertung der Er-
gebnisse der Thermografi e für 
Ihre eigene Immobilie stehen 
Ihnen staatlich anerkannte 
Energieberater und die hand-
werklichen Berater zur Sei-
te“, begrüßte Ingo Stockhau-
sen, Vorstandsvorsitzender der 
Volksbank Oberberg, die im 
Winter die Wärmebildaufnah-

33. Thermografieaktion. Thermografieaktion
für Oberbergfür Oberberg
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men gemacht hat, die Teil-
nehmer. Auch er freute sich 
genauso wie der 1. stellv. Land-
rat, Prof. Dr. Friedrich Wilke, 
über die Kontinuität, die diese 
Veranstaltung mittlerweile er-
halten habe und die vielen er-
gänzenden verschiedenen Bera-
tungsangebote.

Die Hauseigentümer nutz-
ten das vielfältige Beratungs-

angebot mit den anwesenden 
Handwerkern und den Bau-
fi nanzexperten der Volksbank 
Oberberg. 

Insgesamt eine gelunge-
ne Veranstaltung, verbunden 
nochmals mit dem herzlichen 
Dank an die Volksbank Ober-
berg, die als Gastgeber alle An-
wesenden zu dieser Veranstal-
tung eingeladen hatte.           �

Christina Weiß, Mitarbei-
terin im Haarstudio Wildangel 
aus Lindlar, hat bei den deut-
schen Meisterschaften der Fri-
seure in Frankfurt am Main die 
deutsche Meisterschaft 2011 
gewonnen. In der Kategorie 
„Trendlook Herren“ konnte Sie 
mit ihrer außergewöhnlichen 
Kreation die Jury überzeugen 
und sich gegen die Konkurrenz 
durchsetzen. 

Unterstützt wurde Christina 
Weiß von ihrer Chefi n Brigit-
te Wildangel – Wehn, die be-

reits 1988 Weltmeisterin wurde 
und sich mit dem harten Wett-
kampfgeschäft auskennt. Der 
große Trainingseinsatz hat sich 
also gelohnt. Dies sah auch der 
Bürgermeister der Gemeinde 
Lindlar, Dr. Josef Tebroke, so 
und überbrachte die herzlichen 
Glückwünsche der Gemeinde. 

Auch der Hauptgeschäfts-
führer Heinz-Gerd Neu und 
die stellvertretende Obermeis-
terin Magret Brückmann gra-
tulierten noch einmal ganz 
herzlich.                                �

Deutsche Meisterschaft 
nach Lindlar geholt
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» DomoVita GmbH
Leichlingen, Tischlerinnung

» Ulrike Steinadler Cut & Style
Overath, Friseurinnung

» Aytac Topcu
Leverkusen, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Rhein.- Berg. Reifendienst
Johann Laudenberg GmbH
Overath, Kraftfahrzeuginnung

» Bernd Zimmermann
Wermelskirchen, Dachdeckerinnung

» Thorsten Schönenberg
Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

» Rüdiger Güzel
Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung

» Wolfgang Psaar
Engelskirchen, Maler-
und Lackiererinnung

» Michael Thomas Kantelberg
Burscheid, Dachdeckerinnung

» Metall Plus Inh. Ingolf Lipke
Bergisch Gladbach, Innung
für Metalltechnik

» Besnike Shala
Leverkusen, Friseurinnung

» Zerspanungstechnik
Peters GmbH & Co. KG
Leverkusen, Innung für Metalltechnik

» Markus Kerkhoff
Köln, Tischlerinnung

» Beate Kaiser
Hückeswagen, Kraftfahrzeuginnung

» Rolf vom Stein
Wermelskirchen, Maler-
und Lackiererinnung

Die neuen Innungsmitglieder

Feminine Feuerköpfe im Damenbe-
reich und Hairstyles für Dandys und 
Nachtschwärmer konnten die Zu-
schauer im Lindlarer Kulturzentrum 
bewundern.

Das Fachteam der Friseurinnung Ber-
gisches Land präsentierte die aktuelle Fri-
surenmode für Frühjahr und Sommer. 
Moderator Rüdiger Stroh führte mit fach-
kundigen Kommentaren durch das Pro-
gramm und legte im Herrenbereich auch 
selbst Hand an.

Beim Live-Frisieren der weiblichen Mo-
dels erläuterten Milan Kranjcec und René 
Klos die aktuellen Trends. Im Schnittbe-
reich sind unterschiedliche Längenbestim-
mungen sowie die Variation der Asymmet-
rie bestimmend. Bei den Farben sind Töne 
von Cognac bis Saharablond angesagt.

„Insgesamt liegt der Focus auf Natür-
lichkeit, Lebendigkeit und Bewegung“, 
erläutert der stellv. Obermeister Udo 
Landsberg. Bei den Herren zeigten Ke-
vin Gedert und Dennis Tahiri, dass län-
geres Deckhaar und weiche Konturen die 
Frisurenmode dominieren. Die Farbpalet-

te reicht dort von reh- bis kaschmirbraun 
und das Styling von lässig aufgestellt bis 
zum gekonnten Strubbellook. 

Die Trends im Kosmetikbereich, vor-
gestellt von Laskaris Triantafi llou, stehen 
in diesem Jahr unter dem Motto „Tropi-
cal-Partylook“. Hier heißt es glänzen, von 
grasgrün bis gelb ist alles erlaubt, beson-
dere Betonung liegt auf den Augenbrau-
en. Weiteres Highlight des Abends war 
die Vorführung des Top-Akteurs Marco 
Küveler, Juniorenweltmeister und Mit-

glied im Modeteam des ZDF, der die in-
ternationale Frisurenmode präsentierte.

„Für die Durchführung einer solchen Ver-
anstaltung sind etwa zwei bis drei Monate 
Vorbereitung und Training nötig“, so Udo 
Landsberg. Gemeinsam mit dem Obermeis-
ter Volker Steffens und der stellv. Obermeiste-
rin Margret Brückmann führt er die Innung 
und ist stolz auf das positive Erscheinungsbild 
und die erfolgreiche Juniorenarbeit, die sich 
in den immer gut besuchten Schulungen und 
Seminaren besonders wiederspiegeln. �

Modepräsentation des Fachteams der Friseurinnung Bergisches Land

Neuer Strubbellook passt
bestens zur „Tropical Party“



Die Landesmeisterschaften des Friseur-
handwerks NRW fanden im Rahmen der 
Modefachinformation vor über 400 Besu-
chern für Junioren und Auszubildende in 
Lünen statt.

Über 50 Teilnehmer aus allen Landes-
teilen stellen sich den anspruchsvollen 
Wettbewerben und zeigten das gesamte 
Spek trum ihres Berufsbildes.  

Die Auszubildenden der Friseurinnung 
Bergisches Land haben wiederum hervor-
ragend abgeschnitten.  

Nachstehend die Platzierungen in den 
entsprechenden Wettbewerben:

Platzierung 
» Katazyna Loks-Gross

Salon Harlekiel, Wermelskirchen 

Kosmetik
4. Platz 
» Aninna Welk

Salon Margret Brückmann, Leverkusen
5. Platz 
» Jenny Oltersdorf

Salon Harlekiel, Wermelskirchen 
11. Platz 
» Nadine Kasten

Salon Heike Corton Venegas,
Leverkusen 

15. Platz 
» Lara Wogner

Salon Claudia Schulz, GL 

Herrenfach 
10. Platz 
» Dana Iwanow

Salon Volker Steffens, Burscheid

Das große Engagement der Trainer 
Dirk Kiel (Wermelskirchen), Laskaris 
Triantafi llou (Leverkusen), Milan Kran-
jcec (Hückeswagen), Daniel Giermann 
(Remscheid), Kerstin Lapp (Hückeswa-
gen) sowie der Lehrlingswartin Margret 
Brückmann, die mit den aufgeführten 
Aus zubildenden seit Monaten trainiert 
hatten, wurde verdienterweise belohnt.

Wir gratulieren den Auszubildenden, 
deren Betrieben und ihren Trainern sehr 
herzlich zu diesem Erfolg. �

Damen Steckfrisur
1. Platz 
» Jessica Morawietz

Salon Volker Steffens, Burscheid
3. Platz
» Lara Faber

Salon Cut & Colours, Köln
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Team der Friseurinnung Bergisches Land bei den Landesmeisterschaften NRW

Hervorragender Friseur-Nachwuchs



» Siegfried Paul 28.3.2011
Waldbröl, Baugewerksinnung

» Hans-Jürgen Neuberg 12.4.2011
Leverkusen, Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

Betriebsjubiläen
50 Jahre
» Willy Nöthen Malermeister 1.4.2011

Inh. Monika Nöthen e.K.
Bergisch Gladbach, Maler- und Lackiererinnung

» Stefan Wendeler 1.4.2011
Gummersbach, Maler- und Lackiererinnung

» Richter GmbH 1.5.2011
Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

25 Jahre
» Schmidt & Leis GmbH 1.3.2011

Overath, Dachdeckerinnung

» Kurth & Söhne GmbH 1.4.1986
Burscheid, Dachdeckerinnung

» Anneliese Müller-Wester 1.4.2011
Overath, Kraftfahrzeuginnung

» Dieter Fassbender 11.4.2011
Bergisch Gladbach, Elektroinnung

» Saffer-Motorgeräte, Friedrich Saffer 11.4.2011
Burscheid, Kraftfahrzeuginnung

» Waltraud Groß 25.4.2011
Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

» Michael Paul 2.5.2011
Bergisch Gladbach, Innung für Metalltechnik

» Gebr. Becker GmbH, ISOTEC-Fachbetrieb 2.5.2011
Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung

» Barbara Hinz 20.5.2011
Overath, Friseurinnung

Runde Geburtstage
» Oliver Bläsius 6.4.2011 40 Jahre

stellv. Obermeister der Dachdeckerinnung
» Nikolaus Obermauer 7.4.2011 70 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung
» Anke Dörmbach 7.4.2011 40 Jahre

stellv. Obermeisterin der Dachdeckerinnung
» Elke Hennig 15.4.2011 65 Jahre

Ehrenobermeisterin der Friseurinnung
» Uwe Buhr 17.4.2011 55 Jahre

Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung
» Lothar Kretzer 18.4.2011 65 Jahre

Vorstandsmitglied der Bäckerinnung
» Gerhard Reimann 26.4.2011 60 Jahre

stellv. Kreishandwerksmeister und Vorstandsmitglied
der Maler- und Lackiererinnung

» Christoph Efferoth 13.5.2011 50 Jahre
stellv. Obermeister der Bäckerinnung

» Helmut Bornhöft 19.5.2011 55 Jahre
Vorstandsmitglied der Elektroinnung

» Bernd Rose 20.5.2011 65 Jahre
Vorstandsmitglied der Elektroinnung und
Vizepräsident der Handwerkskammer zu Köln

» Hans-Werner Höller 25.5.2011 65 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Informationstechnik

» Ferdinand Combüchen jr. 27.5.2011 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Tischlerinnung

Arbeitnehmerjubiläen
25 Jahre
» Roland Luckan 18.3.2011 

Ceranski GmbH, Bergisch Gladbach
Maler- und Lackiererinnung

» Hans-Werner Jakob 1.4.2011 
Manfred Gostau Malermeister e.K. 
Inh. Ralf Gostau, Bergisch Gladbach
Maler- und Lackiererinnung

» Hans Jakob Weyer 28.4.2011
Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung

» Alfred Hilverkus 20.5.2011
Wermelskirchen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Friedrich Müller 31.5.2011
Wipperfürth, Maler- und Lackiererinnung

Goldene Meisterbriefe
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Der Tischlerbetrieb Kör-
fer GmbH aus Gummersbach 
konnte auf sein 150jähriges 
Bestehen des Betriebes zurück-
blicken. Anlässlich des Jubilä-

NACH RU F

Wir trauern um  

Dieter Klemm
der am 15. Februar 2011 im Alter von nur 56 Jahren verstorben ist.

Seit 1995 bis heute war er Mitglied des Gesellenprüfungsausschusses der Innung,
zuerst als stellvertretendes Mitglied, seit 1997 als ordentliches Mitglied. 

Während seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten haben wir Herrn Dieter Klemm
als einen hilfsbereiten, freundlichen und liebenswerten Menschen schätzen und kennen gelernt.   

Wir werden Herrn Dieter Klemm nicht vergessen.

Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Bergisches Land

 Thomas Braun Heinz Gerd Neu
 Obermeister Hauptgeschäftsführer 

Am 24.3.1060 legte Herr 
Hans-Heinrich Auel, wohn-
haft in Bergisch Gladbach, 
die Meisterprüfung im Elekt-
ro-Handwerk vor dem Meis-
terprüfungsausschuss bei der 
Handwerkskammer zu Köln 
ab. Aus diesem Grunde wur-
de Herrn Auel nachträglich 
durch Herrn Lothar Neuhal-
fen, Obermeister der Elektro-
innung Bergisches Land, und 
Herrn Hauptgeschäftsführer 
Heinz Gerd Neu der „Goldene 
Meisterbrief“  überreicht.

 
Herr Auel absolvierte von 

April 1952 bis Oktober 1955 
seine Lehre als Elektromaschi-

nenbauer und von 1955 bis 
1957 seine Lehre im Elektroin-
stallateur-Handwerk.  

In der Zeit seiner Selbständig-
keit von Februar 1965 bis 1996 
bildete Herr Auel erfolgreich 26 
Lehrlinge aus. Während seiner 
langjährigen ehrenamtlichen Tä-
tigkeit für die Elektroinnung war 
Herr Auel von 1966 bis 1996 
Vorstandsmitglied der Elektro-
innung, Mitglied im Gesellen-
prüfungsausschuss, von 1969 bis 
1972 stellv. Obermeister und da-
rüber hinaus von 1969 bis 1995 
Lehrlingswart der Innung. 

Wir gratulieren herzlich.     �

Goldener Meisterbrief fürGoldener Meisterbrief für
Hans-Heinrich AuelHans-Heinrich Auel

ums gratulierten Obermeister 
Achim Culmann und Haupt-
geschäftsführer Neu den Her-
ren Körfer sen. und jun. zu 
diesem besonderes Ereignis. �

150150jähriges Betriebs-jähriges Betriebs-
jubiläum Tischlerei Körferjubiläum Tischlerei Körfer
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Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.
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4.5.11, 18.30 Uhr
Vorstandssitzung der Kraftfahrzeuginnung,
Hotel Stremme, Beckestr. 55, 51647 Gummersbach

11.5.11, 9.00 – 16.00 Uhr
Seminar: Autokauf / Autoleasing

12.5.11, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Tischlerinnung

 19.5.11, 20.00 Uhr
Fachabend der Friseurinnung

23.5.11, 8.30 – 16.30 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs

6.6.11, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

21.6.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs

27.6.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

28.6.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

29.6.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

30.6.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

1.7.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs

22.7.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Auffrischungskurs

29.8.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

30.8.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

31.8.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

1.9.11, 8.30 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe Grundkurs

12.9.11, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

7.11.11, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung
         für Sanitär- und Heizungstechnik         für Sanitär un
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